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Stadtwerke Linden, Linden 

1. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlus ses und

La geberichts der Stadtwerke Linden zum 31. Dezember 2021 ist an das ge prüfte Un ter neh men

ge rich tet.

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden vom 6. Dezember 2022 

wur den wir zum Ab schluss prü fer der

Stadtwerke Lin den,

Linden

(im Folgenden auch ”Stadtwerke“ oder ”Eigenbetrieb“ genannt)

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 ge wählt. Dar aufhin be-

auftragte uns die Betriebsleitung des Eigenbetriebes, den Jah resab schluss unter Einbe zie hung

der Buch füh rung und den Lagebericht für das Ge schäfts jahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31.

Dezember 2021 in An wen dung der §§ 316 und 317 HGB zu prü fen.

Bei unserer Prüfung haben wir entsprechend § 27 Abs. 2 des Hessischen Eigenbetriebs-

gesetzes (HessEigBGes) auch die Vor schrif ten des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrund-

sätzegesetz (HGrG) be ach tet. Hier nach er streckt sich die Jahresab schlussprü fung für Eigen-

betriebe auch auf die Ord nungs mäßig keit der Geschäftsführung. Wir verweisen auf unsere Be-

richters tat tung in Ab schnitt 5.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Ab schluss prü fung die an-

wendbaren Vor schriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319a, 319b

HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP entgegen.

Wir haben die Prüfung mit Unterbrechungen in den Monaten Dezember 2024 bis Januar 2025

in unseren Geschäftsräumen durchge führt. Die Be richt er stat tung des Auf trags er folgte ebenso

in un se ren Ge schäfts räu men. Wir ha ben un sere Prü fung am 27. Januar 2025 been det.
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Stadtwerke Linden, Linden 

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Die Betriebsleitung hat

uns die Voll stän digkeit des Jahresab schlus ses und des Lageberichts am 27. Januar 2025 schrift-

lich be stätigt.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeits pa pieren festge hal-

ten.

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfol genden Be richt.

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard IDW PS 450 n.F. "Grundsätze

ord nungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirt schaftsprüfer in

Deutsch land e.V. (IDW), Düsseldorf er stellt.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2021, be stehend aus Bi lanz

(Anlage 1), Ge winn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3), so wie den ge-

prüf ten La ge be richt 2021 (Anlage 4) bei gefügt.

Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers bildet die An lage 5.

Die rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in den An lagen 6 und 7 dar ge stellt.

Die Erfolgsübersichten für die Geschäftsjahre 2021 und 2020 sind als Anlagen 8 und 9 

beigefügt. 

Die Entwicklung der Darlehen zum 31. Dezember 2021 bildet die Anlage 10.

Der Anlagennachweis zum 31. Dezember 2021, getrennt nach den Bereichen Wasser und Ab-

wasser, ist in der Anlage 11 enthalten.

Wir haben auftragsgemäß weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen wesentlicher Pos-

ten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung in der Anlage 12 dargestellt. 

Der berufsrechtlich zwingend anzuführende Fragenkatalog nach § 53 HGrG stellt die Anlage

13 dar.
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Unserem Auftrag liegen die als Anlage 14 beigefügten Allgemeinen Auftrags bedin gun gen für

Wirt schafts prüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Ja nuar 2024

zu grunde. Die Hö he unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Ver hält nis zu

Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allge meinen Auftragsbedingungen maß ge bend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte be-

stimmt. Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit un-

serer Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichten sich der Eigenbetrieb, mit dem be-

treffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch

für mögliche Ansprüche des Dritten uns gegenüber gelten sollen. 
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2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Lage des Unternehmens

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vor anges tell ten Be richter-

stattung zur Beur teilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im Lage bericht

durch die gesetzlichen Vertreter Stel lung.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund eigener Beurteilung der wirt schaft lichen La ge des

Un ter nehmens ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlus ses und des Lagebe richts

ge won nen haben. Hierzu gehören vertiefende Erläuterungen und die An gabe von Ur sa chen zu

den ein zelnen Ent wick lungen sowie eine kritische Würdigung der zu grunde ge legten An nah-

men, nicht aber eige ne Pro gnoserech nungen. Unsere Be richts pflicht be steht, so weit uns die ge-

prüf ten Un terlagen eine Beur tei lung er lauben.

Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Un terneh menstätig keit und auf

die Be ur teilung der künftigen Entwicklung des Unternehmens ein, wie sie im Jah res abschluss

und im Lagebericht ih ren Ausdruck gefunden haben.

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unter la gen,

die un mit telbar Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also die Buchfüh rung, den Jah-

resabschluss und den Lagebericht, sowie alle Unterlagen, wie Kostenrechnungs un ter la gen, Pla-

nungs rech nun gen, wichtige Verträge, Protokolle und Berichterstattungen an die für die Über-

wa chung Ver ant wort lichen, die wir im Rah men unserer Prü fung her an gezo gen haben.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

Der im Berichtsjahr erwirtschaftete Jahresgewinn von insgesamt 37.725,32 EUR (Vj. Jah-

resgewinn 203.111,09 EUR) setzt sich aus einem Jahresverlust von 70.020,61 EUR (Vj.

Jah resverlust 44.628,02 EUR) im Be reich Was ser ver sorgung und ei nem Jahresge winn von

107.745,93 EUR (Vj. Jahresgewinn 247.739,11 EUR) im Be reich der Abwasser-

beseitigung zu sam men.
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Die Veränderung des Jahresergebnisses in der Wasserversor gung ist im We sent li chen durch

die Mindereinnahmen aufgrund gesunkener Verbrauchsmengen bedingt. Der er wirt schaf te te

Ver lust ist im We sentli chen durch die ges tie ge nen Was ser be zugs ko sten so wie die zum 1.

Ja nuar 2018 be schlos se ne Was ser ge büh ren sen kung be grün det, die bisher noch nicht ange-

passt wurde.

Der Rückgang des Jahresergebnisses in der Abwasserbeseitigung ist ins be son de re durch die

Zuführung zu den Rück stel lun gen für Kos ten über de ckun gen nach § 10 KAG be grün det.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 2.536 um TEUR 120 auf

TEUR 2.416 gesunken. Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus gesunkenen Ver-

brauchsmengen.

Im Bereich Wasserversorgung wurden gemäß der Endabrechnung 2021 rd. 566.308 m³, et-

wa 47.069 m³ weniger als im Vorjahr, verbraucht. Die Wasserverluste bewegen sich mit

6,64 % unter dem Vorjahreswert von 7,4 %. Die Be triebsleitung geht weiterhin davon aus,

dass verstärkt Investitionen im Bereich Wasserver sorgung getä tigt werden müssen, um

Rohr netzverluste zu vermeiden.

Im Bereich Abwasserversorgung betrug das Abwasseraufkommen gemäß Endabrechnung

2021 rd. 553.339 m³. Dies entspricht einer Verringerung von 39.812 m³ im Ver gleich zum

Vor jahr. Das Nie derschlagswasseraufkommen verminderte sich in 2021 leicht um rd. 2.052

m² auf 1.136.764 m².

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Stadtwerke Linden im Lagebericht ba-

siert auf An nah men, bei de nen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Dar-

stellung für plau si bel.
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In die sem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Kern aus sagen hinzu weisen:

Aufgrund der satzungsgemäßen Aufgaben des Eigenbetriebes in hoheitlich weitgehend ge-

schütz ten Bereichen sind existenzielle Risiken nicht zu erwarten, soweit die derzeitige

rechtli che Lage unverändert bleibt.

Die Betriebsleitung geht davon aus, dass der Eigenbetrieb auch weiterhin kos tendeckend

wirt schaftet. Die Möglichkeit der Gebührenanpassung besteht.

Risiken für die voraussichtliche Entwicklung sieht die Betriebsleitung in wei teren Ge büh-

renre duzierungen und den damit verbundenen Einbußen bei den Umsatzerlösen. 

Der Eigenbetrieb erläutert, dass im Jahr 2021ein Investitionsstau festzustellen ist.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Ent-

wick lung durch die Geschäftsführung im Jahres abschluss und im Lagebericht halten wir für zu-

treffend.

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand der Gesell schaft

gefährdet wäre.

2.2 Unregelmäßigkeiten

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass der Jahresabschluss auf den

31. Dezember 2021 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 nicht innerhalb der er sten

sechs Monate des darauf folgenden Geschäftsjahres aufgestellt worden ist. Ebenso haben wir in

unserer Prüfung festgestellt, dass der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 nicht  vor Be-

ginn des Wirtschaftsjahres aufgestellt worden ist.

Daraus ergeben sich keine Konsequenzen für unseren Bestätigungsvermerk. 
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3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buch füh rung und den

nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahres ab schluss und den La gebe-

richt auf die Einhal tung der ein schlägi gen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzen den

Bestimmungen der Satzung geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung und die gegen-

über uns als Ab schlussprü fer gemachten An ga ben. Unsere Aufgabe als Ab schlussprüfer ist es,

diese Unterla gen un ter Ein beziehung der Buchfüh rung und die ge machten Anga ben im Rah men

unserer pflichtge mä ßen Prü fung zu be urtei len.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Auf-

gaben unserer Ab schlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicher wei se Rück-

wir kun gen auf den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jah res-

abschluss oder den Lagebericht er ge ben.

Der Gegenstand der durchgeführten Abschlussprüfung ist auf Grund des § 123 Abs. 1 Ziffer 1

Hessische Gemeindeordnung (HGO) auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Ge schäfts-

führung in entsprechender Anwendung des § 53 HGrG gegenüber der Regelung in § 317 HGB

erweitert worden.

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsver-

kehr (Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unse-

rer Tätig keit ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersu chungen in die ser

Hin sicht er forderlich gemacht hätten.
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3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir

im Rah men unserer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Er messen be stimmt, das

durch ge setzliche Regelun gen und Verordnungen, IDW Prüfungsstan dards sowie ggf. er wei-

tern de Be dingungen für den Auftrag und die jeweiligen Berichtspflich ten begrenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff. HGB unter Beach tung der vom IDW

fest gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vor ge nom men. Da-

nach ist die Prü fung so zu pla nen und durch zu füh ren, dass mit hin rei chen der Si cher heit be ur-

teilt wer den kann, ob die Buch füh rung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von we-

sentlichen Män geln sind. Im Rah men der Prü fung wer den Nach weise für die Anga ben in Buch-

füh rung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Ba sis von Stich proben be ur teilt. Die Prü fung

um fasst die Be ur tei lung der an ge wandten Bi lan zierungs-, Be wer tungs- und Glie de rungs grund-

sät ze und der we sentli chen Ein schät zun gen der Geschäftsführung so wie die Wür digung der Ge-

samt dar stel lung des Jah res ab schlus ses und des Lageberichts. Wir sind der Auf fas sung, dass un-

sere Prüfung eine hin rei chend si chere Grund lage für unsere Prüfungsurteile bil det.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Auf-

gaben unserer Abschlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rück-

wirkungen auf den Jah resab schluss ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrecht licher

Tatbestän de, wie z.B. Un ter schla gungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rech nungsle-

gung began gener Ord nungswidrig kei ten waren nicht Gegenstand unserer Ab schluss prüfung.

Die nachfolgende Darstellung und Beschreibung von Prüfungsumfang und Prüfungsvorgehen

ist so an ge legt, dass es dem Aufsichtsgremium möglich ist, daraus Konsequenzen für die eige ne

Überwa chungsauf gabe zu ziehen.

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fort be-

stand des ge prüf ten Unterneh mens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Ge schäfts -

füh rung zugesichert wer den kann.
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Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zu nächst ei ne Prü-

fungs stra tegie. Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unternehmens um feldes und auf Aus-

künf ten der Betriebsleitung über die wesent li chen Unterneh mens ziele und Ge schäfts ri si ken.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Sys tem- und

Funk tionstests, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Wir haben unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnis sen unserer Beur-

teilung des rech nungsle gungsbezogenen internen Kontrollsystems ausge rich tet.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir auch ein Verständnis von dem für die Abschlussprü fung

relevanten internen Kontrollsystem (einschließlich der Vorkehrungen und Maßnahmen zur

Aufstellung des Lageberichtes) gewonnen.

Bei der Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sind wir wie

folgt vor ge gangen: Ausgehend von den externen Faktoren, den Unternehmens zielen, der Ge-

schäfts strate gie und den Steuerungs- und Überwachungsprozessen auf der Un terneh mens ebene

haben wir an schließend die Geschäftsprozesse analysiert. In diesem zwei ten Schritt der Pro-

zess analyse haben wir be ur teilt, in wieweit die wesentlichen Ge schäfts risiken, die ei nen Ein-

fluss auf unser Prü fungsrisi ko ha ben, durch die Gestal tung der Be triebs abläu fe und der Kon-

troll- und Über wachungs maß nahmen redu ziert worden sind.

Die Erkenntnisse der Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems

haben wir bei der Aus wahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprü fun gen

be rück sichtigt.

Soweit nach unserer Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen implemen tiert wa ren

und da mit ausrei chende personelle, computergestützte oder mechanische Kontrol len die Rich-

tig keit der Jahres ab schlussaussage sicherstellten, konnten wir unsere aussa ge be zoge nen Prü-

fungs handlun gen im Hin blick auf Einzelfälle insbesondere im Bereich der Rou tine transak-

tionen weitge hend ein schränken. So weit uns eine Ausdehnung der Prü fungs hand lungen
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er for derlich er schien, haben wir ne ben ana lyti schen Prüfungshand lungen in Form von Plausibi-

li tätsbeurtei lungen ein zelne Ge schäftsvor fälle an hand von Bele gen nach vollzogen und auf de-

ren sachge rechte Verbuchung hin über prüft.

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prü-

fung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prü fungs ablauf und den

Einsatz von Mit ar beitern festge legt. Hierbei haben wir die Grundsätze der We sent lichkeit und

der Ri si koo rien tierung be achtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu fol genden

Schwer punkten unserer Prüfung:

Investitionen in das Sachanlagevermögen und Instandhaltungsaufwendungen

Bewertung, Vollständigkeit und Verbrauch der Rückstellungen

Forderungen und Verbindlichkeiten Stadt Linden

Umsatzrealisierung und pe riodengerechte Abgrenzung von Eingangsrechnungen

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Lagebericht, insbesondere die pro-

gnosti schen Angaben.

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von uns geprüften Vorjah res ab-

schluss über nommen.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßen Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchfüh rung

der Prü fung von den gesetzlichen Vertretern benötigten Auf klärungen und Nachweise sind er-

teilt worden. Die Betriebsleitung hat uns schriftlich im Rah men der Vollstän digkeits erklä rung

am 27. Januar 2025 be stätigt, dass al le bi lan zierungs pflichti gen Vermö gens wer te, Ver pflich tun-

gen, Wag nisse und Abgren zungen im Jah res ab schluss zum 31. Dezember 2021 be rück sich tigt

wur den, sämt liche Auf wen dungen und Er träge ent hal ten so wie al le er for derlichen An ga ben ge-

macht wor den sind.



El
ek
tr
on
is
ch
e 
Ko
pi
e

Prüfungsbericht zum 31.12.2021 Seite 11

Stadtwerke Linden, Linden 

Die Betriebsleitung hat ferner erklärt, dass der Lagebericht auch hinsichtlich erwarteter Ent-

wicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte so-

wie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. 
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4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weite ren ge prüf ten

Un ter lagen in allen wesentlichen Belangen den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließ lich der

Grund sätze ord nungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen der Satzung entspre chen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle des Eigenbetriebs sind nach unseren Fest stel lungen

voll stän dig, fort laufend und zeitgerecht. Der Kontenplan er mög licht eine klare und über-

sichtliche Ord nung des Bu chungsstoffes mit einer für die Belan ge der Gesell schaft ausrei chen-

den Glie de rungs tiefe. Soweit im Rahmen unserer Prüfung Bu chungs belege einge sehen wur den,

ent hal ten die se alle zur ord nungs ge mä ßen Do kumen ta tion erfor derlichen An ga ben. Die Buch-

füh rung ent spricht somit für das ge samte Ge schäfts jahr in allen we sentli chen Be langen den ge-

setzli chen An for de rungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Beleg-

wesen er mögli chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Bu-

chung der Ge schäfts vorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Er-

gebnis unserer Prüfung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buch füh rung, im

nach deut schen Rech nungsle gungs vor schrif ten auf gestellten Jahresab schluss und im Lage-

bericht abgebildet.

Das Rechnungswesen wird in Form der kaufmännisch doppelten Buchführung unter der Ver-

wendung des Computerprogramms "newsystem" der Firma ekom21 - KGRZ Hessen, Gießen,

geführt. Der eingesetzte Kontenplan ist zweckmäßig strukturiert.

Die Stadtwerke hatten bis zum 31.12.2018 keine eigenen Bankkonten. Der gesamte Zah lungs-

ver kehr wurde und wird auch noch zum wesentlichen Teil durch die Stadtkasse abgewi ckelt

und dort auf nach Be triebs zwei gen ge trenn ten Ver wahrgeld konten ge bucht. Die Stadtwerke
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erfassen den Zah lungs ver kehr in ihrer Buch füh rung auf ent sprechen den Verrechnungs konten.

Die Sal den der Ver wahr- und Verrech nungs konten waren zum Stichtag abgestimmt. Die Stadt-

wer ke Lin den ha ben Ende 2018 ein ei genes Bank konto er öff net, wel ches ab dem 01.01.2019

den Zah lungs ver kehr besser strukturiert.

Das Anlagevermögen wird in einem Brutto-Anlagenverzeichnis geführt, in dem sämtliche er-

forderlichen Angaben verzeichnet sind. 

Die Verbrauchsabrechnung wird über die Software "newsystem" abgewickelt. Der Verbrauch

von Wasser und Abwasser wird einmal jährlich abgelesen; während des Jahres werden Ab-

schlagszahlungen angefordert, die sich am Vorjahresverbrauch orientieren. Im vorliegenden

Jahresabschluss sind die endgültigen Abrechnungen für das Geschäftsjahr erfasst.

4.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften auf ge stell-

ten Jah resabschluss zum 31. Dezember 2021 wurden in allen wesentlichen Be lan gen al le für

die Rechnungs le gung gel ten den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließlich der Grundsät ze ord-

nungs mäßiger Buchführung und aller größen ab hän gi gen, rechts form gebun de nen oder wirt-

schaftszweig spe zifischen Regelungen sowie die Normen der Satzung beachtet.

Wegen einer den Jahresabschluss betreffenden Erweiterung der Abschlussprüfung aufgrund ge-

setzlicher Vorschriften berichten wir nachstehend auch über das Er gebnis der Prüfung der Ord-

nungsmäßigkeit der Betriebsleitung. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Linden für das Ge schäfts jahr

vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sind nach unseren Feststel lun gen ord nungs mä-

ßig aus der Buch führung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abge leitet. Die ein schlä-

gigen An satz-, Aus weis- und Be wer tungs vorschriften wur den dabei ebenso in al len we-

sentlichen Be langen beachtet wie der Stetig keits grund satz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.
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Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an ande rer

Stelle be richtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die ge setzli-

chen Ver treter voll ständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Um fang ausgeführt 

wurde.

Die Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB ist bezüglich der Angabe der Vergütungen für den

Betriebsleiter im Anhang gemäß § 285 Nr. 9 Buchstabe a und b HGB zu Recht erfolgt.

4.1.3 Lagebericht

Im Rahmen unserer Prüfung zur Gesetzeskonformität des Lageberichts haben wir ge mäß § 321

Abs. 2 Satz 1 HGB festgestellt, dass der Lagebericht in allen we sentli chen Be lan gen den ge-

setz li chen Vorschriften entspricht.

Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB und § 26 EigBGes sind vollständig und zutreffend. 
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4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresab schluss ver-

mittelte Gesamt aussage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB ent spricht, berich ten

wir nach stehend.

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger

Buch füh rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver mögens-,

Finanz- und Ertrags lage des Eigenbetriebs.

4.2.2 Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB umfassen die Bilan-

zie rungs- und Be wer tungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenstän den

und Schulden maß geb li chen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Er mes-

sensspielräu men).

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sind zutreffend im Anhang angegeben.

4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen

Grundsätzlich sind nach § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB die gewählten Bewertungsmethoden beizu-

behal ten. Für die gesamte Rechnungslegung einschließlich der Ausübung von Ansatzwahl-

rechten und der Aus nutzung von Er messensspielräumen gilt das Willkürverbot.

Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Änderungen der wert bestim-

menden Faktoren haben wir im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung nicht festgestellt. 

4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Aus-

wir kun gen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prü-

fungshand lungen im Prüfungszeitraum nicht vor.
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4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, so weit dies

zum Ver ständnis der Ge samtaussage des Jah res ab schlus ses, insbe sondere zur Erläuterung der

Bewertungs grundlagen und deren Ände rungen so wie der sach verhaltsgestaltenden Maßnah men

nach § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB, erforder lich ist und die An gaben nicht im Anhang enthal ten

sind.

Zu den wesentlichen Posten des Jahresabschlusses werden nachfolgend zur Verbesserung der

Dar stellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Aufgliederungen und Erläuterungen ge-

geben, soweit entsprechende Anga ben im Anhang nicht enthalten sind.

Aufgrund der technischen Aufbereitung kann es zu systembedingten Rundungsdifferenzen

kommen, die aber insgesamt unwesentlich sind.

2017 2018 2019 2020 2021

Umsatzerlöse (TEUR) 2.582 2.377 2.502 2.536 2.416
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (TEUR) -98 193 -116 203 38
Bilanzsumme (TEUR) 10.155 9.655 9.478 9.776 8.449
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4.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Vermögenslage und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr erge-

ben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Ab-

schluss stichta ge 31. Dezember 2021 und 31. Dezember 2020.

Entwicklung der Vermögenslage
31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

TEUR % TEUR % TEUR %

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie

Lizenzen an solchen Rechten und Werten 76,7 0,9 84,9 0,9 -8,2 -9,7

2.Software 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

II. Sachanlagen

1.Grundstücke ohne Bauten 2,8 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0

2.Verteilungs- und Entsorgungsanlagen 7.712,3 91,3 8.023,1 82,1 -310,8 -3,9

3.Betriebs- und Geschäftsausstattung 9,8 0,1 10,7 0,1 -0,9 -8,4

4.geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 36,3 0,4 82,9 0,8 -46,6 -56,2

7.838,0 92,8 8.204,4 83,9 -366,4 -4,5

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 258,3 3,1 1.108,5 11,3 -850,2 -76,7

2.Forderungen gegen die Stadt Linden 106,9 1,3 0,0 0,0 106,9 -

3. sonstige Vermögensgegenstände 53,5 0,6 45,2 0,5 8,3 18,4

II. Guthaben bei Kreditinstituten 192,4 2,3 417,5 4,3 -225,1 -53,9

611,1 7,2 1.571,2 16,1 -960,1 -61,1

8.449,1 100,0 9.775,6 100,0 -1.326,5 -13,6
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Entwicklung der Kapitalstruktur
31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

TEUR % TEUR % TEUR %

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 1.687,3 20,0 1.687,3 17,3 0,0 0,0

II. Rücklagen

1.
Allgemeine Rücklage 2.808,6 33,2 2.605,5 26,7 203,1 7,8

III. Gewinn (+) / Verlust (-)

1.
Jahresgewinn 37,7 0,4 203,1 2,1 -165,4 -81,4

4.533,6 53,6 4.495,9 46,1 37,7 0,8

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 881,0 10,4 923,3 9,4 -42,3 -4,6

C. Empfangene Ertragszuschüsse 527,0 6,2 668,4 6,8 -141,4 -21,2

D. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen 822,3 9,7 622,0 6,4 200,3 32,2

822,3 9,7 622,0 6,4 200,3 32,2

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.256,0 14,9 1.469,6 15,0 -213,6 -14,5

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 74,2 0,9 169,3 1,7 -95,1 -56,2

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Linden 92,3 1,1 474,6 4,9 -382,3 -80,6

4. sonstige Verbindlichkeiten 262,6 3,1 952,5 9,7 -689,9 -72,4

1.685,1 20,0 3.066,0 31,3 -1.380,9 -45,0

8.449,1 100,0 9.775,6 100,0 -1.326,5 -13,6

Die Vermögenslage ist wesentlich durch das Gesamtvermögen (Bilanzsumme) und das Rein-

vermögen (Eigenkapital) sowie deren Bestandteile bestimmt.

Das Gesamtvermögen ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.326 bzw. 13,6 % auf

TEUR 8.449 gesunken. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen durch den stichtagsbedingten

Rückgang der For derungen aus Lieferungen und Leistungen (-TEUR 850), den Rückgang des

Anlagevermögens (-TEUR 366) im Wesentlichen durch die planmäßigen Abschreibungen so-

wie den Rückgang des Bank kontos (-TEUR 225) bestimmt, de nen die Erhöhung der Forderun-

gen gegenüber der Stadt Linden (+TEUR 107) ge gen über ste hen.
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Die Forderungen (TEUR 107) gegenüber der Stadt setzen sich aus dem Verrechnungskonto

und den verrechneten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zusammen. Im Vor-

jahr wurden Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt ausgewiesen.

Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen hat sich damit von

83,9 % in 2020 auf 92,8 % in 2021 erhöht.

Dementsprechend ist das mittel- und kurzfristige Vermögen um TEUR -960 bzw. 

-61,1 % auf nun mehr TEUR 611 gesunken.

Das Eigenkapital des Eigenbetriebs ist aufgrund des positiven Jahresergebnisses um TEUR 38

bzw. 0,8 % auf TEUR 4.534 gestiegen.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt damit zum Abschluss stich tag 53,6 %

des Gesamtkapitals gegenüber 46,1 % im Vor jahr.

Die Erhöhung der sonstigen Rückstellungen resultiert im Wesentlichen aus der Veränderung

bei den Rückstellungen aus Kostenüberdeckungen. Den Zuführungen zu den Rückstellun gen

für Ab was ser be seiti gung sowie im Niederschlagswasserbereich nach § 10 KAG stehen Ver-

rechnungen der Rückstellungen für Kostenunterdeckungen wegen feh len der an gepass ter Preis-

senkungen gegenüber.

Die Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um insgesamt TEUR 214

re sul tiert im We sent li chen aus der plan mäßigen Tilgung der Finanzkredite.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt werden zwei Darlehen (TEUR 92) im Bereich

Wasserversorgung ausgewiesen.
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4.3.2 Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und über die Verwendung der finanziellen Mittel des ge-

prüften Unter neh mens gibt die nachstehende Kapitalflussrechnung, welche die Zahlungsmit-

telflüsse nach der indirekten Me thode darstellt und den Grundsätzen des vom Deut schen Stan-

dardisie rungsrat DSR erar bei te ten Deut schen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) ent-

spricht.

2021 2020
TEUR TEUR

Periodenergebnis 38 203
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 589 601
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 200 -66
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -184 -264
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und 735 -521

Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -1.167 613
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 0
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 22 60
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 233 626
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -223 -76
+ Erhaltene Zinsen 0 2
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit -223 -74
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten -214 -188
- Gezahlte Zinsen -22 -62
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -236 -250

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds -226 302
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 418 116
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 192 418

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergab sich im Berichtsjahr ein Mittelzufluss von insge-

samt TEUR 233. Dieser resultiert im Wesentlichen aus dem Jahresergebnis (TEUR 38) so wie

den plan mä ßi gen Ab schrei bun gen (TEUR 589). Ge gen läu fig wirk ten sich insbesondere die Er-

trä ge aus der Auf lö sung von Son derpo sten für In vesti tions zu schüs se und Er tragszu schüsse

(TEUR 184) so wie die Zunahme der Forde rungen aus, denen wiederum die Zunahme der Ver-

bindlich keiten zah lungs unwirk sam gegen über steht.
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Aus der Investitionstätigkeit resultierte ein Mittelabfluss von TEUR 223. Dies ist im We sentli-

chen die Folge der Zugänge aufgrund der abgeschlossenen Neuinvestitionen im Be reich der

Ver sor gungsleitungen.

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit betrug im Geschäftsjahr TEUR 236. Dieser

setzt sich insbesondere aus der planmäßigen Tilgung von Bankverbindlichkeiten 

(TEUR 214) sowie den gezahlten Zinsen (TEUR 22) zusammen.
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4.3.3 Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnun-

gen der beiden Geschäftsjahre 2021 und 2020 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ih rer

Ver än derun gen:

2021 2020 Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR %

Umsatzerlöse 2.415,7 100,0 2.536,4 100,0 -120,7 -4,8

= Gesamtleistung 2.415,7 100,0 2.536,4 100,0 -120,7 -4,8

+ Sonstige betriebliche Erträge 239,9 9,9 324,7 12,8 -84,8 -26,1

- Materialaufwand 1.356,4 56,1 1.519,1 59,9 -162,7 -10,7

= Rohergebnis 1.299,2 53,8 1.342,0 52,9 -42,8 -3,2

- Personalaufwand 175,9 7,3 219,4 8,7 -43,5 -19,8

- Abschreibungen 589,0 24,4 601,2 23,7 -12,2 -2,0

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 468,7 19,4 258,1 10,2 210,6 81,6

= Betriebsergebnis 65,6 2,7 263,3 10,4 -197,7 -75,1

+ Finanzerträge 1,0 0,0 2,3 0,1 -1,3 -56,5

- Finanzaufwand 28,8 1,2 62,4 2,5 -33,6 -53,8

= Finanzergebnis -27,8 -1,2 -60,1 -2,4 32,3 -53,7

= Ergebnis nach Steuern 37,7 1,6 203,1 8,0 -165,4 -81,4

= Jahresergebnis 37,7 1,6 203,1 8,0 -165,4 -81,4

Im Berichtsjahr sind die Umsatzerlöse des Eigenbetriebs um TEUR 121 bzw. 4,8 % auf  TEUR

2.416 gesunken.

Dies ist im Wesentlichen auf die gesunkenen Verbrauchsmengen zurückzuführen, die im Zu-

sammenhang mit der Corona-Pandemie stehen. Preiserhöhungen wurden im Jahr 2021 nicht

vorgenommen. Sämtliche Gebühren blieben im Jahr 2021 konstant.

Im Bereich Schmutzwas ser reduzierte sich die Ein leit ungs menge auf 553.339 m³ (i.Vj. 593.151

m³). Die Bemessungsgrundlage im Be reich Nie der schlags wasser ver minder te sich nur un we-

sent lich auf 1.136.764 m² (i.Vj. 1.138.816 m²).
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Der Wasserverkauf ist gegenüber dem Vorjahr um 47.069 m³ auf 566.308 m³ gesunken. Daher

ist in diesem Bereich gegenüber dem Vor jahr und kon stan ten Frischwassergebüh ren in Hö he

von 1,37 €/m³ der Umsatz gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind absolut um TEUR 85 auf TEUR 240 im Wesentlichen

durch geringere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Wasser- und Abwasserbe-

reich gesunken.

Der Ma te rial auf wand ist um TEUR 163 auf TEUR 1.356 gesunken Die Ma te rial quo te hat sich

da mit von 59,9 % auf 56,1 % vermindert. Dies führt zu ei nem Roh er geb nis von TEUR 1.299,

wel ches um 3,2 % unter dem Vorjah res wert liegt.

Unter Einbeziehung des Personalaufwands, der Abschreibungen und der sonsti gen betriebli-

chen Auf wen dun gen ver bleibt ein positives Betriebsergebnis von TEUR 66, das um TEUR 198

unter dem Vor jah reswert liegt.

Es wird ein negatives Finanzergebnis in Höhe von TEUR 28 ausgewiesen, welches sich um

TEUR 32 ge genüber dem Vor jahreswert verbessert hat. Das Fi nanzergebnis resultiert im We-

sentli chen aus dem Zinsaufwand für Bankverbind lich keiten und Verbindlich keiten gegen über

der Stadt Lin den.

Im Berichtsjahr wurde somit ein positives Jahresergebnis von TEUR 38 erwirtschaftet, wel ches

um TEUR 165 unter dem Vorjahreswert liegt.
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5. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages zur Prüfung
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

a)  Allgemeines

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2

HGrG be achtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Ge schäf te ord nungs gemäß,

d.h. mit der er forderli chen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den ein schlägi gen handels-

recht lichen Vor schrif ten, den Be stimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Ge schäfts ord-

nung für die Ge schäfts füh rung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage 13 (Prüf- und Er-

he bungs liste zu den Feststellungen nach § 53 HGrG auf der Grundlage des

IDW PS 720-Fragenkatalogs zur Bericht erstattung über die Erweiterung der Abschlussprü fung

nach § 53 HGrG) dargestellt. Zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie

der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG haben wir den Fragekatalog des IDW Prü-

fungsstandards zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720) genutzt. Über die se Fest stel lun gen

hin aus hat un se re Prü fung kei ne Be son der hei ten er ge ben, die nach unse rer Auf fas sung für die

Be ur tei lung der Ord nungsmä ßig keit der Ge schäfts füh rung von Be deutung sind.

b)  Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung hat weder hinsichtlich der Be triebs-

leitungsorganisation noch hinsichtlich der Betriebsleitungstätigkeit zu Beanstandungen ge führt.

Die Organisation mit Arbeitsanweisungen und Arbeitsplatzbeschreibungen sowie das Rech-

nungswesen sind dem Gegenstand und Umfang des Eigenbetriebs entsprechend aus ge staltet

und schriftlich fixiert. Die Anweisungen werden, soweit wir festhalten konnten, ein gehalten.

Das "Vier-Augen-Prinzip" wird beachtet. Die gesetzlichen und in der Satzung vor-

geschriebenen Genehmigungen sind eingeholt. Die Geschäftsordnung wird angewendet. 

Nach unserem Ermessen wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Über-

einstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der Geschäftsordnung ge-

führt. 
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c)  Entwicklung der Vermögens- Ertragslage sowie der Liquidität

Die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie der Liquidität des Eigenbetriebs ist in

dem Abschnitt 4.3 dargestellt. 

d)  Verlustbringende Geschäfte

Im Geschäftsjahr 2021 wurde insgesamt ein Jahresergebnis von TEUR 38 erwirtschaftet. Die-

ses re sul tiert im We sent li chen aus dem Betriebsbe reich Abwasserbeseitigung (TEUR 108), dem

ein Verlust aus dem Betriebsbe reich Wasserversorgung (TEUR -70) ge gen über steht.

Der Verlust im Betriebsbereich Wasserversorgung ist auf die Gebührensenkung zum 1. Ja nu ar

2018 und die ges tie ge nen Was ser be zugs kosten so wie Re para tur- und In stand hal tungs ko sten zu-

rück zu füh ren.
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6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 27. Januar 2025 dem als Anla gen 1 bis 3

bei ge füg ten Jah resabschluss der Stadtwerke Linden, Linden, zum 31. Dezember 2021 und dem

als An la ge 4 bei ge füg ten La gebericht für das Geschäfts jahr 2021 den fol gen den Be stäti gungs-

ver merk er teilt, der von uns an dieser Stelle wie der gegeben wird:

 „BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Linden

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Linden – bestehend aus der Bilanz zum 31. De-

zem ber 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021

bis zum 31. De zember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-

rungs- und Be wer tungsme tho den – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe richt der

Stadtwerke Linden für das Ge schäfts jahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 ge-

prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften

der Ei gen betriebsverordnung des Bundeslandes Hessen und vermittelt unter Beachtung der

deut schen Grund sät ze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vor-

schriften ein den tat sächlichen Ver hält nis sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-

nanzlage des Ei gen betriebs zum 31. De zem ber 2021 so wie seiner Ertragslage für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Ja nuar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtli chen

Vor schrif ten zu treffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Be-

langen steht die ser La ge be richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vor-

schriften der Eigen betriebs verord nung des Bun des landes Hessen und stellt die Chancen und

Risiken der zukünfti gen Entwick lung zutref fend dar.



El
ek
tr
on
is
ch
e 
Ko
pi
e

Prüfungsbericht zum 31.12.2021 Seite 27

Stadtwerke Linden, Linden 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen

gegen die Ord nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grund sät ze ord nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung

nach diesen Vor schriften und Grundsätzen ist im Ab schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-

fers für die Prüfung des Jahresab schlusses und des Lagebe richts“ unse res Bestätigungsvermerks

weitergehend be schrieben. Wir sind von dem Eigenbe trieb unab hängig in Über ein stimmung

mit den deutschen handelsrechtli chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere

sonstigen deutschen Berufspflichten in Über ein stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns er langten Prü fungsnachweise aus rei chend und ge-

eig net sind, um als Grund la ge für unsere Prüfungs urteile zum Jahresabschluss und zum Lage-

bericht zu die nen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen für

den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der

den Vor schrif ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen in allen wesentlichen

Belan gen ent spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-

sätze ord nungs mä ßi ger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsäch-

lichen Ver hält nissen ent spre chen des Bild der Ver mögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigen-

betriebs ver mit telt. Ferner sind die ge setzli chen Vertreter ver antwortlich für die internen Kon-

trollen, die sie in Überein stim mung mit den deut schen Grundsätzen ord nungsmäßiger Buchfüh-

rung als not wendig bestimmt ha ben, um die Aufstel lung ei nes Jah resabschlusses zu ermögli-

chen, der frei von wesent li chen fal schen Darstellungen auf grund von do losen Hand lungen (d.h.

Ma nipulationen der Rech nungslegung und Vermögensschädi gun gen) oder Irr tü mern ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,

die Fä hig keit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des

Weite ren ha ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung

der Unter neh mens tä tigkeit, so fern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-

antwort lich, auf der Grund lage des Rech nungsle gungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstä tigkeit zu bilan zie ren, so fern dem nicht tat sächliche oder rechtliche Gegebenheiten

entgegen stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts,

der ins ge samt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der

Lage des Ei gen betriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-

schluss in Ein klang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes

Hessen ent spricht und die Chancen und Ri si ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt. Ferner sind die ge setzli chen Vertreter ver ant wort lich für die Vorkehrungen und Maß-

nahmen (Systeme), die sie als notwen dig er achtet ha ben, um die Auf stel lung eines Lagebe richts

in Übereinstimmung mit den an zuwen denden Vorschriften der Eigen betriebs ver ordnung des

Bundeslandes Hessen zu er mögli chen, und um ausrei chende geeig nete Nach weise für die Aus-

sagen im Lagebericht erbrin gen zu können.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Rech-

nungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La ge be-

richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als

Gan zes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder

Irr tü mern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtli chen Vor-

schrif ten zu tref fen des Bild von der La ge des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentli-

chen Belan gen mit dem Jah resab schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-

nissen in Ein klang steht, den Vor schriften der Eigen betriebs ver ordnung des Bundes landes Hes-

sen ent spricht und die Chan cen und Risi ken der zu künftigen Entwick lung zu tref fend darstellt,

sowie ei nen Bestäti gungs vermerk zu ertei len, der unsere Prüfungsurtei le zum Jahresab schluss

und zum Lage bericht beinhal tet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Über ein stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) fest ge stell ten deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte

Prüfung ei ne we sentli che fal sche Dar stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus

dolosen Hand lun gen oder Irr tü mern re sultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn

vernünftig er weise er wartet wer den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-

lage dieses Jah resab schlus ses und Lage be richts getrof fenen wirt schaftli chen Entscheidungen

von Adressaten be einflus sen.

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter

http://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine wei ter ge-

hen de Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres ab-

schlus ses und des La ge berichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungs ver-

merks."
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Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetz-

lichen Vor schrif ten und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten

(IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks au ßerhalb dieses Prü-

fungs be richts setzt unsere vorherige Zustim mung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und Lageberichts in ei ner von der

be stätigten Fas sung abwei chenden Form (einschließlich der Über set zung in an dere Spra chen)

er for dert unsere er neute Stellung nahme, soweit dabei unser Be stäti gungs ver merk zi tiert oder

auf unsere Prü fung hingewiesen wird. Wir weisen dies be züg lich auf § 328 HGB hin.

Gießen, den 27. Januar 2025

THEOBALD JUNG SCHERER AG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Prof. Dr. Hubert Jung
Wirtschaftsprüfer

Sandra Mülich
Wirtschaftsprüferin
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 Anlage 2
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Stadtwerke Linden
Linden

für das Geschäftsjahr vom  1. Januar bis 31. Dezember 2021

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR

1. Umsatzerlöse 2.415.724,25 2.536.376,62

2. sonstige betriebliche Erträge 239.852,46 324.656,18

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene

Waren 1.228.331,21 1.252.904,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 128.117,31 266.150,39

1.356.448,52 1.519.055,30

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 148.931,61 186.272,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für

Unterstützung 26.964,33 33.082,70
175.895,94 219.355,54

5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen 588.990,16 601.211,79

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 468.723,74 258.138,18

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.039,70 2.286,92

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 28.832,73 62.447,82

9. Ergebnis nach Steuern 37.725,32 203.111,09

10. Jahresgewinn 37.725,32 203.111,09
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ANHANG
der

Stadtwerke Linden 

Linden

zum 31. Dezember 2021

I.   Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Für den Jahresabschluss des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2021 wurden gemäß

§ 22 EigBGes die Vorschriften der Rechnungslegung und Prüfung für große Kapitalgesell-

schaften gemäß § 267 Abs. 3 HGB angewendet. Für die Aufstellung des Anhangs nutzt der 

Eigenbetrieb die Er leichterung nach § 286 Abs. 4 HGB.

II.   Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und, soweit

abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Ver mögens-

gegenstände vorgenommen. Die Zugänge im Geschäftsjahr 2021 wurden nach der linearen Me-

thode abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzel ri siken durch

Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kredit risiko wurde durch

eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Netto-For derungen ausreichend Rech-

nung getragen. 

Die flüssigen Mittel sind zum Nominalwert angesetzt.
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Der Sonderposten für Investitionszuschüsse wurde für Zuschüsse des Landes Hes sen sowie für

Anliegerleistungen der Wasserversorgung ab dem Geschäftsjahr 2003 gebildet. Die Auflösung

des Sonderpostens erfolgt analog zu den Abschreibungen der bezuschussten Anlagegüter. Die

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens sind in dem Posten sonstige betriebliche Erträge

ausgewiesen.

Die von den Anschlussnehmern erhobenen Anschlussbeiträge und -kostenersätze werden nach

§ 23 Abs. 3 EigBGes als "Empfangene Ertragszuschüsse" passiviert und mit 5 % zugunsten der

Umsatzerlöse aufgelöst. Die Regelung gilt bei Anlieger leistungen der Wasserversorgung nur

bis 2002.

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger

kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie tragen allen erkennbaren Risiken Rechnung.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

III.   Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und  

      Verlustrechnung

Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten

Anlagenspiegel.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fäl lig.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse weist zum Abschlussstichtag Landes zuweisun gen

sowie die vereinnahmten Anschlusskostenersätze aus.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Kostenüber-

de ckung ge mäß § 10 KAG (TEUR 757), die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses

(TEUR 39), ausstehende Rechnungen für die Gebührenkalkulation (TEUR 20) und die Archi-

vie rung (TEUR 6).
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Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Linden enthalten Darlehensverbindlichkei ten in Hö-

he von TEUR 92. 

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammen hang

mit den Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitenspiegel zusammengefasst darge stellt.

davon Rest-
Stand Restlaufzeit Restlaufzeit laufzeit mehr Stand

31.12.2021 bis 1 Jahr über 1 Jahr als 5 Jahre 31.12.2020

EUR EUR EUR EUR EUR

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 1.255.964,22 216.985,33 1.038.978,89 600.681,65 1.469.619,18

Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen 74.201,80 74.201,80 0,00 0,00 169.309,70

Verbindlichkeiten gegenüber
der Stadt Linden 92.349,93 9.750,28 82.599,65 50.409,59 474.593,09

sonstige Verbindlichkeiten 262.602,90 262.602,90 0,00 0,00 952.498,38

1.685.118,85 563.540,31 1.121.578,54 651.091,24 3.066.020,35

Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiese ne Betrag

ist teilweise durch die üblichen Eigentumsvorbehalte von Lieferanten besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind unbesichert, da es sich um Kommu-

nalkredite handelt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen ergeben sich hinsichtlich der aus der Eigen kontroll ver-

ordnung resultierenden Verpflichtung zur Untersuchung der Abwasser entsorgungsanla gen. Die

Höhe lässt sich zum Erstellungszeitpunkt nicht beziffern.
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Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Um-

satzerlöse verteilen sich in folgender Weise auf die beiden Betriebszweige:

Wasser- Abwasser-
versorgung beseitigung Gesamt

EUR EUR EUR

Benutzungsgebühren 818.229,68 1.236.115,47 2.054.345,15

Auflösung empfangene
Ertragszuschüsse 11.486,20 129.918,60 141.404,80

Eigenanteil der Stadt
für Stadtentwässerung 0,00 219.974,30 219.974,30

829.715,88 1.586.008,37 2.415.724,25

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden nach § 23 EigBGes passiviert und im Bereich der

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung jährlich mit 5 % der jeweiligen Ur sprungsbeträ ge

erfolgswirksam aufgelöst. 

Der Gesamtbetrag der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (TEUR 90) wird

unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Unter dem Personalaufwand werden weiterberechnete Personalkosten (TEUR 176) der Stadt

Linden ausgewiesen.  

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen aus der Zu-

führung von Rückstellungen in Höhe von 125 TEUR aufgrund der in 2023 vorgelegten Neube-

rechnung der Kostenüberdeckungen enthalten.

IV. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2021 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeu tung ein-

ge treten.
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V.   Sonstige Angaben

Honorar des Abschlussprüfers gemäß § 314 HGB

Das für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar in Höhe von

TEUR 16 beinhaltet ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen für das Jahr 2021.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane:

Betriebsleiter der Stadtwerke Linden war im Jahr 2021:

 01.01.2021-28.11.2021 vakant

 ab 29.11.2021 Herr Florian Jochim 

Im Geschäftsjahr fungierte Herr Frank Hölzel als stellvertretender Betriebsleiter.

Auf die Angabe der Bezüge der Betriebsleitung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB ver zichtet.

Der Betriebskommission gehörten bis zum 18.05.2021 folgende Personen an.

Herr Bürgermeister Jörg König    Vorsitzender

Herr Gerhard Trinklein    Stadtrat

Herr Wolfgang Gath      Stadtrat

Herr Lothar Weigel     Stadtverordneter

Herr Axel Globuschütz     Stadtverordneter

Herr Manfred Leun      Stadtverordneter

Herr Dirk Hansmann     Stadtverordneter

Herr Frank Hille     Stadtverordneter

Herr Dieter Haggenmüller    Sachkundiger Bürger

Herr Georg Granzer     Sachkundiger Bürger

Frau Birgit Dilger-Becker     Personalrätin
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Der Betriebskommission gehörten ab dem 18.05.2021 folgende Personen an.

Herr Bürgermeister Jörg König    Vorsitzender

Herr Gerhard Trinklein    Stadtrat

Herr Michael Wolter      Stadtrat

Herr Burkhard Nöh     Stadtverordneter

Herr Axel Globuschütz     Stadtverordneter

Herr Manfred Leun      Stadtverordneter

Herr Ulrich Weiß     Stadtverordneter

Herr Dirk Hansmann     Stadtverordneter

Herr Dieter Haggenmüller    Sachkundiger Bürger

Herr Ralph Müller     Sachkundiger Bürger

Frau Birgit Dilger-Becker     Personalrätin

Im Berichtsjahr fanden zwei Sitzungen der Betriebskommission statt.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresgewinn in Höhe von 37.725,32 EUR den Rück-

lagen zuzuführen.

Linden, den 27. Januar 2025

Johannes Leun

Betriebsleiter
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LAGEBERICHT
der

Stadtwerke Linden

Linden

für das Geschäftsjahr 2021

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Linden wurde laut Beschluss der Stadtverordnetenver sammlung

vom 23.12.1988 zum 1. Januar 1989 gegründet.

Seine Aufgabe ist es, die Einrichtungen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung

der Stadt Linden nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes zu führen.

Das Stammkapital beträgt nach § 3 der Betriebssatzung  € 1.687.263,21. Dieser Betrag wurde

den Bereichen wie folgt zugeordnet:

   Wasserversorgung  €     664.679,45
   Abwasserbeseitigung €  1.022.583,76

Die Eigenkapitalausstattung setzt sich zum Bilanzstichtag aus folgenden Bestandteilen zu-

sammen:

> Stammkapital      €    1.687.263,21
> Allgemeine Rücklage    €    2.808.617,18
> Jahresergebnis     €         37.725,32
> Eigenkapital zum 31. Dezember 2021 €    4.533.605,71

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem Verlust des Wasserversorgungsbereiches 

(-70.020,61 €) so wie aus dem Gewinn des Bereiches Abwasserversorgung (107.745,93 €) zu-

sam men.
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Die Abgabetarife betrugen im Wirtschaftsjahr 2021:

Frischwasser   € 1,37/m³ zuzüglich 7 % Umsatzsteuer (Vj.€ 1,37/ m³)

Schmutzwasser  € 1,29/m³ abgenommenen Frischwassers (Vj.€ 1,29/ m³)

Niederschlagswasser  € 0,46/m² bebaute. und befest. Grundstücksfläche (Vj.€ 0,46/m²).

Die Tarife für die Zählermiete und die Anschlussbeiträge für Wasser- und Kanalanschlüsse ha-

ben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Stadtwerke Linden haben keine eigenen Wassergewinnungsanlagen. Die Versor gung mit

Frischwasser erfolgt ausschließlich durch den Zweckverband Mittelhessi sche Wasserwerke in

Gießen.

Das anfallende Abwasser der Stadt Linden wird in der Verbandskläranlage des Wasserver-

bandes Kleebachtal in Gießen behandelt.

Die Stadtwerke Linden sind Mitglied in den vorgenannten Verbänden.
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B. Darstellung der Lage

Vermögenslage

31.12.2021 31.12.2020 Veränderungen
TEUR % TEUR % TEUR %

Langfristiges Vermögen
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 76,7 0,9 84,9 0,9 -8 -9,7
  II. Sachanlagen 7.761,3 91,9 8.119,5 83,0 -358 -4,4

7.838,0 92,8 8.204,4 83,9 -366 -4,5

Kurzfristiges Vermögen 611,1 7,2 1.571,2 16,1 -960 -61,1
611,1 7,2 1.571,2 16,1 -960 -61,1

Gesamtvermögen 8.449,1 100,0 9.775,6 100,0 -1.327 -13,6

31.12.2021 31.12.2020 Veränderungen
TEUR % TEUR % TEUR %

Eigenkapital 4.533,6 53,6 4.495,9 46,1 38 0,8

SoPo für Investitionszuschüsse 881,0 10,4 923,3 9,4 -42 -4,6

Empfangene Ertragszuschüsse 527,0 6,2 668,4 6,8 -141 -21,2

Rückstellungen 822,3 9,7 622,0 6,4 200 32,2

Verbindlichkeiten
  1. Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten 1.256,0 14,9 1.469,6 15,0 -214 -14,5
  2. Verbindlichkeiten aus L. u. L. 74,2 0,9 169,3 1,7 -95 -56,2
  3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Linden 92,3 1,1 474,6 4,9 -382 -80,6
  4. Sonstige Verbindlichkeiten 262,6 3,1 952,5 9,7 -690 -72,4

1.685,1 20,0 3.066,0 31,3 -1.381 -45,0

Gesamtkapital 8.449,1 100,0 9.775,6 100,0 -1.326 -13,6

Das langfristige Vermögen betrug zum Jahresende 7.838 TEUR und verminderte sich so mit ge-

gen über dem Vorjahr um 366 TEUR. Das Abschreibungsvolumen des Anlagevermö gens im

Ge schäftsjahr 2021 betrug inklusive geringwertiger Wirtschaftsgü ter 589 TEUR.

Die Erhöhung des Eigenkapitals resultiert aus dem Jahresgewinn 2021 in Höhe von 38 TEUR.

Kapitalstruktur

Das Eigenkapital besteht neben dem Stammkapital (1.687 TEUR) sowie den Rücklagen (2.809

TEUR) aus dem Gewinn des Ge schäfts jahres (38 TEUR). Zum Bilanzstichtag be wegt sich der

An teil des bilan ziellen Ei gen kapitals an der Bilanzsumme mit 53,6 % auf einem höheren Ni-

veau als im Vorjahr (46,1 %).
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Die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Stand am Verbrauch Auflösung Zuführung Stand am
01.01.2021 31.12.2021

EUR EUR EUR EUR EUR
Prüfung des Jahresabschlusses
- Wasserversorgung 9.000,00 0,00 0,00 7.750,00 16.750,00
- Abwasserbeseitigung 9.000,00 0,00 0,00 7.750,00 16.750,00

Steuerberatung
- Wasserversorgung 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.000,00
- Abwasserbeseitigung 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Rückstellung für
interne Jahresabschlusskosten
- Wasserversorgung 500,00 0,00 0,00 500,00 1.000,00
- Abwasserbeseitigung 500,00 0,00 0,00 500,00 1.000,00

Rückstellungen für
Archivierungskosten
- Wasserversorgung 2.750,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00
- Abwasserbeseitigung 2.750,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00

Rückstellungen für
Eingangsrechnungen
- Wasserversorgung 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
- Abwasserbeseitigung 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Rückstellung für
Kostenüberdeckung
- Abwasserbeseitigung 2016 88.533,00 0,00 0,00 117.358,00 205.891,00
- Abwasserbeseitigung 2017 174.628,00 0,00 0,00 0,00 174.628,00
- Abwasserbeseitigung 2018 54.414,00 0,00 0,00 -8.000,00 46.414,00
- Abwasserbeseitigung 2019 0,00 52.275,00 52.275,00
- Abwasserbeseitigung 2020 0,00 0,00 0,00 -74.070,00 -74.070,00
- Abwasserbeseitigung 2021 0,00 0,00 0,00 -78.147,00 -78.147,00
- Niederschlagswasser 2017 13.510,00 0,00 0,00 0,00 13.510,00
- Niederschlagswasser 2018 388,00 0,00 0,00 0,00 388,00
- Niederschlagswasser 2019 0,00 0,00 0,00 41.107,00 41.107,00
- Niederschlagswasser 2020 114.000,00 0,00 0,00 66.787,00 180.787,00
- Niederschlagswasser 2021 0,00 0,00 0,00 194.544,00 194.544,00

Rückstellungen für gesetzlich
verpflichtende Instandhaltungen 
- Wasserversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Abwasserbeseitigung 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

621.973,00 0,00 150.000,00 350.354,00 822.327,00

Das Fremdkapital setzt sich im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu ten,

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Linden sowie Erstattungen aus Endabrechnungen an die

Kunden zu sam men.
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Finanzlage

Die Veränderung der Finanzlage sowie die Ermittlung der Ursachen zeigt die nachfolgende Ka-

pital flussrechnung (verkürzt):

2021 2020
TEUR TEUR

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 233 626
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -223 -74
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -236 -250
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds -226 302
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 418 116
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 192 418

Die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes war im Geschäftsjahr 2021 zu jedem Zeitpunkt ge ge-

ben.

Ertragslage

Einen Überblick über die Ertragslage der Stadtwerke Linden zeigt die folgende Übersicht:

2021 2020 Veränderungen
TEUR % TEUR % TEUR %

Umsatzerlöse 2.416 100,0 2.536 100,0 -120 -4,8

Materialaufwand 1.356 56,1 1.519 59,9 -163 -10,7

Rohertrag I 1.060 43,9 1.017 40,1 43 4,2

Personalaufwand 176 7,3 219 8,7 -43 -19,8

Rohertrag II 884 36,6 798 31,5 86 10,8

Sonst. betriebliche Erträge 240 9,9 324 12,8 -84 -26,1
Abschreibungen 589 24,4 601 23,7 -12 -2,0
Sonst. bet. Aufwendungen 469 19,4 258 10,2 211 81,6

Betriebsergebnis 66 2,7 263 10,4 -197 -75,1

Finanzergebnis -28 -1,2 -60 -2,4 32 53,7

Ergebnis nach Steuern 38 1,6 203 8,0 -165 -81,4

Jahresergebnis 38 1,6 203 8,0 -165 -81,4
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Der Rückgang des Betriebsergebnisses gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen durch die

gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen bedingt. Die Umsatzerlöse haben sich ge-

genüber dem Vorjahr leicht verringert.

Unter Berücksichtigung des um -198 TEUR gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Be triebser-

gebnisses (66 TEUR / i.Vj. 263 TEUR) und des negativen Finanzergebnisses (-28 TEUR /

i.Vj. -60 TEUR) verbleibt zum Bilanzstichtag ein Jahresgewinn von 38 TEUR.

Das Finanzergebnis ist bestimmt durch die Differenz zwischen den Zinserträgen und den Zins-

aufwendungen. Zinserträge wurden im Jahr 2021 1 TEUR generiert. Bei den Zinsaufwendun-

gen von 22,9 TEUR handelt es sich um Darlehenszinsen und die Verzin sung des Verrech-

nungskon tos der Abwasserversorgung der Stadt Linden.

Der im Berichtsjahr erwirtschaftete Jahresgewinn von insgesamt 38 TEUR (Vj. Jahresgewinn

TEUR 203) setzt sich aus einem Jahresverlust von -70 TEUR (Vj. Jahresverlust -45 TEUR) im

Bereich Wasserversorgung und einem Jahresgewinn von 108 TEUR (Vj. Jahresgewinn 248

TEUR) im Bereich der Abwasserbeseitigung zusammen.

Die Veränderung des Jahresergebnisses zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den gesun-

kenen Verbrauchsmengen, den geringeren Umsatzerlösen und den Mehraufwendungen bei den

Wasserbezugskosten. 

Ein genereller erwirtschafteter Verlust in der Wasserversorgung ist im Wesentlichen durch die

gestiegenen Wasserbezugskosten sowie die zum 1. Januar 2018 beschlossene Wassergebühren-

senkung begründet die seither nicht geändert wurde.

Der Rückgang des Jahresergebnisses in der Abwasserbeseitigung ist insbesondere durch die

Zuführung zu den Rückstellungen für Kostenunterdeckungen begründet.
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C.  Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Durch die konsequente Umsetzung der Eigenkontrollverordnung wird dem Risikofrüherken-

nungssystem Rechnung getragen, da schadhafte Kanäle nach einem Prioritätenschlüssel sa niert

werden. Aufgrund der satzungsgemäßen Aufgaben in hoheitlich weitgehend geschützten Be-

reichen sind existenzielle Risiken nicht zu erwarten, solange die derzeitige rechtliche Lage un-

verändert bleibt. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass die Gebühreneinnahmen weiter hin

kostendeckend sein werden und die Möglichkeit der Gebührenanpassung besteht. Weiter hin

wird davon ausgegangen, dass sich die satzungsgemäßen Aufgaben des Eigenbetriebes nicht

verändern. Somit sind in den hoheitlich weitgehend geschützten Bereichen keine exi stenziel len

Risiken zu erwarten. Risiken für die Zukunft bestehen durch weitere Gebührenre duzierun gen

und die damit verbundenen Einbußen bei den Umsatzerlösen.

Aufgetretene Rohrbrüche wurden durch Fremdfirmen behoben, ohne dass die Versorgungs-

sicherheit gefährdet war. Vorbeugende Netzuntersuchungen werden nach einem Prioritäten-

schlüssel quartalsweise durchgeführt. Der Wasserbezug ist im Vergleich zum Vorjahr um

55.528 m³ auf 612.239 m³ gesunken. Dadurch sanken auch die monatlichen Mengen. 

Verkauft wurden lt. Endabrechnung 2021 rd. 566.308 m³, etwa 47.069 m³ weniger als im Vor-

jahr. Die Wasserverluste sind erneut gesunken und bewegen sich um 6,64 % (Vorjahr 7,35 %).

Wei ter hin müssen verstärkt Investitionen im Wasserbereich zur Vermeidung bzw. Vor beu gung

von Rohrnetzverlusten getätigt werden (Netzkontrollen, Überwachung der Übergabe stel len, Er-

neu erungen alter Leitungen und defekter Schieber).

 Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Jahr 2021 ohne größere Probleme für die Stadt-

werke ablief. Im Bereich der Baumaßnahmen ist 2021 ein Investitionsstau festzustellen. Die

wirtschaftlichen Verhältnisse sind geordnet.

Das Abwasseraufkommen, das vom „Wasserverband Kleebach“ entsorgt wurde, betrug im 

Berichtsjahr 553.339 m³ (Vorjahr 593.151 m³). Es wurden durchschnittlich € 1,29 je m³ für die

Entsorgung an den Was ser ver band ge zahlt. Die zu zahlende Verbandsumlage 2021 wurde vom

Wasserverband Klee bach vorläu fig festge setzt und beträgt 748.284 €.

Das Niederschlagswasseraufkommen in 2021 belief sich auf rd. 1.136.764 m².
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D.   Abwicklung des Vermögensplanes

Bei den Investitionen zeigt die Gegenüberstellung der Planansätze im Vermögensplan 2021 mit

den tatsächlichen Investitionen folgendes Bild:

Maßnahme
Planansatz

2021
Realisiert

2021
Abweichung

2021

Abwasserbeseitigung
I10-012 Kanalsanierungen EKVO 150.000 0,00 150.000,00

I10-021 Heergasse 115.000 0,00 115.000,00

I10-023 Tannenweg 270.000 159.243,99 110.756,01

I10-024 Lindenstraße 34.500 0,00 34.500,00

Wasserversorgung
I20-001 Einkauf Wasserzähler 75.000 0,00 75.000,00

I20-015 Erneuerung von Schieberkreu-
zen

90.000 0,00 90,.000,00

I20-021 Heergasse 66.000 0,00 66.000,00

I20-023 Tannenweg 50.000 62.009,17 -12.009,17

I20-024 Lindenstraße 18.000 0,00 18.000,00

I20-026 Ringschluss Sicherstellung
Brandschutz

40.000 0,00 40.000,00



El
ek
tr
on
is
ch
e 
Ko
pi
e

 Anlage 4
Seite 9

E.   Ausblick auf die künftige Entwicklung und mögliche Risiken

Nachfolgend ist aufgezeigt, welche Maßnahmen die Stadtwerke Linden im Jahr 2022 realisie-

ren sollen. Neben den Erneuerungen im Bereich von Kanälen und Schieberkreuzen, werden die

Stadtwerke Linden im Jahr 2022 besonders den Abbau des Investitionstaus aus dem Vorjahr fo-

kussieren. 

Maßnahme
Planansatz 

2022
Investitionsprogramm

2023-2026

Abwasserbeseitigung
00S5380121 Ausstattungsbedarf 10.000 20.000

00S5380122 Kanalsanierung per
Inliner

185.000 1.200.000

01S5380121 Lindenstraße 359.000 0

01S5380122 Schillerstraße 0 631.000

02S5380121 Ringstraße 0 632.000

02S5380122 Kantstraße 0 212.000

02S5380123 Kirchstraße 0 182.000

02S5380124 Kreuzgasse 0 264.000

02S5380125 Rathausstraße 0 215.000

02S5380126 Heergasse 0 182.000

Wasserversorgung
00S5330121 Ausstattungsbedarf 10.000 20.000

01S5330121 Lindenstraße 143.000 0

01S5330122 Schillerstraße 0 292.000

02S5330121 Ringstraße 0 278.000

02S5330122 Kantstraße 0 92.000

02S5330123 Kirchstraße 0 90.000

02S5330124 Kreuzgasse 0 171.000

02S5330125 Rathausstraße 0 92.000

02S5330126 Heergasse 0 75.000

02S5330127 Ringschlüsse 82.000 0

Die Stadtwerke Linden planen Umsatzerlöse in Höhe von 3.193 TEUR und gehen von einem

ausgeglichenem Jahresergebnis aus.

Linden, den 27. Januar 2025

gez. Johannes Leun
Betriebsleiter
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Stadtwerke Linden

Linden

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Linden

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Linden – bestehend aus der Bilanz zum 31. De-

zember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021

bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan zie-

rungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe richt der

Stadtwerke Linden für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 ge-

prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften

der Ei genbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen und vermittelt unter Beachtung der

deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vor-

schrif ten ein den tat sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-

nanzlage des Ei gen betriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Ja nuar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen

Vor schriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Be lan-

gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vor schrif-

ten der Eigen betriebsverordnung des Bundeslandes Hessen und stellt die Chancen und Risi-

ken der zu künfti gen Entwicklung zutreffend dar.
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge gen 

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung

nach die sen Vor schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-

fers für die Prüfung des Jahresab schlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks

wei terge hend be schrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung

mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere

sonsti gen deutschen Be rufspflichten in Über ein stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlang ten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurtei le zum Jahresabschluss und zum Lage-

bericht zu die nen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen für

den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der

den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen in allen wesentlichen

Be lan gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-

sätze ord nungs mäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsäch-

li chen Ver hält nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigen-

betriebs vermit telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-

trollen, die sie in Überein stim mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung als not wendig bestimmt ha ben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er mögli-

chen, der frei von wesent li chen fal schen Darstellungen aufgrund von dolosen Hand lun gen (d.h.

Manipulatio nen der Rech nungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtü mern ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,

die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des

Weite ren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung

der Unter neh menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-

ant wort lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

neh menstä tigkeit zu bi lan zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten

ent ge gen stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts,

der insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der

Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-

schluss in Ein klang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes

Hes sen ent spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt. Ferner sind die ge setzli chen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß nah-

men (Systeme), die sie als notwen dig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe richts in

Über einstimmung mit den an zuwen denden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bun-

des landes Hessen zu ermögli chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen

im Lagebericht erbrin gen zu können.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Rech-

nungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als

Gan zes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder

Irr tü mern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtli chen Vor-
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schriften zutref fendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentli-

chen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-

nis sen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundes landes Hes-

sen ent spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref fend darstellt,

sowie ei nen Bestätigungs vermerk zu ertei len, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss

und zum Lagebericht beinhal tet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte

Prüfung ei ne wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus

dolosen Hand lun gen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn

ver nünftiger weise er war tet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund la-

ge dieses Jah resab schlus ses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von

Adressaten be einflus sen.

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter

http://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine wei ter ge-

hende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres ab-

schlus ses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungs-

vermerks.

Gießen, den 27. Januar 2025

THEOBALD JUNG SCHERER AG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Prof. Dr. Hubert Jung
Wirtschaftsprüfer

Sandra Mülich
Wirtschaftsprüferin
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RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

der

Stadtwerke Linden

Linden

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma: Stadtwerke Linden

Sitz: Linden

Rechtsform: Die Stadtwerke Linden werden seit dem 1. Januar 1989 nach den Vor-

schriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes als Eigenbetrieb ge-

führt. Es finden grundsätzlich die Rechnungslegungsvorschriften für

große Kapitalgesellschaften Anwendung, soweit sich aus dem EigB Ges

nicht etwas anderes ergibt (§ 22 EigBGes).

Satzung: Die am 23. Dezember 1988 beschlossene Betriebs satzung trat am 1. Ja-

nuar 1989 in Kraft. Die letzte Än derung der Ei genbetriebssatzung er-

folgte durch den Be schluss der Stadtverordneten versammlung vom 20.

Sep tember 2005.

Anschrift: Konrad-Adenauer-Straße 25
 35440 Linden

Gegenstand 

des Eigenbetriebes: Der Eigenbetrieb hat die Versorgung der Stadt Linden mit Trink- und

Betriebswasser sicherzustellen sowie die Abwasserbeseitigung durch-

zuführen.

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember
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Stammkapital: Wasserversorgung: 664.679,45 EUR

Abwasserbeseitigung: 1.022.583,76 EUR

Organe:  Der Eigenbetrieb hat folgende Organe:

  Betriebsleitung

  Betriebskommission

  Stadtverordnetenversammlung.

  Der Betriebskommission gehören an:

Je ein Mitglied der in der Stadtverordnetenversammlung ver-

tretenen Fraktio nen, die von dieser für die Dauer ihrer Wahl-

zeit aus ihrer Mitte zu wählen sind. 

Kraft ihres Amtes

a) der Bürgermeister oder in seiner Vertretung ein von ihm

zu be stim mendes Mitglied des Magistrats,

     b) zwei weitere Mitglieder des Magistrats, die von die sem 

   zu benennen sind.

Ein Mitglied des Personalrates, das auf dessen Vorschlag von

der Stadt verord netenversammlung zu wählen ist.

Zwei wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Perso-

nen.
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In der Stadtverordnetenversammlung vom 10. Oktober 2023 wurde der von uns geprüfte und

unter dem Datum 21. Juli 2023 aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 zusam-

men mit dem Lagebericht festgestellt.

Der Werksleitung wurde für das vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 laufende Geschäftsjahr

Entlastung erteilt.

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 wurde die Theobald Jung Scherer AG Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Gießen, am 06. Dezember 2022 ge-

wählt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde am 20. Oktober 2023 offen ge legt.

Wassergewinnung, Wasserbezug und Abwasserbeseitigung

Das Versorgungsgebiet der Stadtwerke umfasst:

Stadtteil Großen-Linden

Stadtteil Leihgestern

Die Stadtwerke haben keine eigene Wassergewinnung. Die Versorgung erfolgt voll ständig

durch den Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke, bei dem die Stadt Linden Mitglied ist.

Die Stadt Linden ist Mitglied des Abwasserverbandes Kleebachtal. Die gesamte Ab wasser-

menge der Stadt wird in der Verbandskläranlage entsorgt.

Die Beiträge an den Abwasserverband werden jährlich nach einem in der Verbands satzung fest-

gelegten Verfahren ermittelt. 
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Benutzungsgebühren und Beiträge

Die laufende Benutzungsgebühr für Frischwasser betrug im Berichtsjahr EUR 1,37 je m³ zu-

züg lich gesetzlicher Umsatzsteuer (unverändert seit dem Jahr 2018).

Für die Abgabe von Bauwasser wird der Wasserverbrauch entweder durch Wasser zähler oder

nach dem Verhältnis des umbauten Raumes ermittelt und danach die laufende Benut zungs-

gebühr berechnet.

Neben den Verbrauchsgebühren wird noch eine monatliche Grundgebühr für Haus wasser zäh ler

und Verbundzähler erhoben.

Im Übrigen findet die „Wasserversorgungssatzung (WVS) der Stadt Linden" in der Fassung

vom 5. September 2017 seit dem 15. September 2017 Anwendung. Diese wurde bezüglich der

Benutzungsgebühren am 25. April 2018 rückwirkend zum 1. Januar 2018 geändert.

Die laufende Benutzungsgebühr für Abwasser betrug nach der geltenden Entwässe rungssatz ung

der Stadt Linden im Be richts jahr 2021 EUR 1,29 je m³. Die Abwasser menge wird nach 

einem in der Ab wasser bei trags- und Ge büh rensatzung festgelegten Verfahren ermit telt.

Die lau fende Gebühr für das Einleiten von Niederschlagswasser betrug nach der geltenden Ent-

wäs serungssatzung der Stadt Linden im Berichtsjahr 2021 0,46 EUR je m².

Weiterhin findet die „Entwässerungssatzung (EWS) der Stadt Linden“ in der Fassung vom 12.

Dezember 2012 seit dem 1. Januar 2013 Anwendung.
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STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

der

Stadtwerke Linden

Linden

Die Stadtwerke Linden sind mit dem Bereich Wasserversor gung als Be trie b ge werb li cher Art

(BgA) selbst ständig kör per schaft- und um satz steu er pflich tig.

Der Bereich Abwasserversorgung ist als Hoheitsbetrieb weder ertrag- noch um satzsteuer-

pflichtig.

Die Stadtwerke werden beim Finanzamt Gießen unter der Steuernum mer 020 226 80004 ge-

führt.



A
nl

ag
e 

8



A
nl

ag
e 

9



A
nl

ag
e 

10

S
ta

d
tw

er
ke

 L
in

de
n

E
nt

w
ic

kl
un

g 
de

r 
D

ar
le

he
n 

zu
m

 3
1.

 D
ez

em
be

r 
20

21

D
ar

le
he

ns
ge

be
r

K
on

to
nu

m
m

er
U

rs
pr

un
gs

be
tr

ag
A

uf
na

hm
ej

ah
r

S
ta

nd
Z

ug
an

g
U

m
sc

hu
ld

un
g

T
ilg

un
g

S
ta

nd
Z

in
se

n
1.

1.
20

21
20

21
20

21
20

21
31

.1
2.

20
21

20
21

W
as

se
rv

er
so

rg
un

g

V
ol

ks
ba

nk
 M

itt
el

he
ss

en
 e

G
34

20
76

82
05

1.
03

4.
05

1,
29

20
13

59
7.

05
6,

08
0,

00
0,

00
60

.8
51

,0
1

53
6.

20
5,

07
11

.4
29

,1
9

G
es

am
t 

W
as

se
rv

er
so

rg
un

g
59

7.
05

6,
08

0,
00

0,
00

60
.8

51
,0

1
53

6.
20

5,
07

11
.4

29
,1

9

A
bw

as
se

rb
es

ei
tig

un
g

V
ol

ks
ba

nk
 M

itt
el

he
ss

en
 e

G
34

20
76

82
13

91
3.

20
5,

00
20

13
27

0.
57

6,
96

0,
00

0,
00

96
.5

84
,8

2
17

3.
99

2,
14

4.
94

8,
30

D
G

 H
yp

32
19

49
61

00
1.

00
0.

00
0,

00
20

05
60

1.
98

6,
14

0,
00

0,
00

56
.2

19
,1

3
54

5.
76

7,
01

58
0,

91

87
2.

56
3,

10
0,

00
0,

00
15

2.
80

3,
95

71
9.

75
9,

15
5.

52
9,

21

G
es

am
t 

A
bw

as
se

rb
es

ei
tig

un
g

87
2.

56
3,

10
0,

00
0,

00
15

2.
80

3,
95

71
9.

75
9,

15
5.

52
9,

21

G
es

am
t 

W
as

se
rv

er
so

rg
un

g 
un

d 
A

bw
as

se
rb

es
ei

tig
un

g
1.

46
9.

61
9,

18
0,

00
0,

00
21

3.
65

4,
96

1.
25

5.
96

4,
22

16
.9

58
,4

0



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

A
nl

ag
en

na
ch

w
ei

s 
zu

m
 3

1.
 D

ez
em

be
r 

20
21



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  



El
ek
tr
on
is
ch
e 
Ko
pi
e

 Anlage 12
Seite 1

AUFGLIEDERUNG UND ERLÄUTERUNG

WESENTLICHER POSTEN DES JAHRESABSCHLUSSES
zum 31. Dezember 2021

der

Stadtwerke Linden

Linden

Zu den wesentlichen Posten des Jahresabschlusses werden nachfolgend zur Verbesserung der

Dar stellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Aufgliederungen und Erläuterungen ge-

geben, soweit entsprechen de Anga ben im Anhang nicht enthalten sind. Soweit Erläuterungen

gleich lautend bei meh reren Posten der sel ben Gruppe zu wiederholen wären, werden diese zur

Erleichterung der Lesbarkeit des Berichts diesen vor an gestellt.

Bilanz zum 31.12.2021

Die Bilanz zum 31.12.2021 ist diesem Bericht als Anlage beigefügt und schließt mit einer Sum-

me von EUR 8.449.081,32 (31.12.2020: EUR 9.775.575,14) ab.

Aktivseite

A. Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind in einer computer gestützten Anlagen-

buchhaltung erfasst. Die Anschaffungskosten der Anlagen gegenstände sind durch entspre chen-

de Rechnungskopien nachgewiesen.

Eine von den Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung

der ein zel nen Bi lanzposten des Anlagevermögens enthält der Anlagenspiegel im Anhang zum

Jahresab schluss (Anlage 3).

Da im Anlagenspiegel die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens ausgehend von den 

ursprünglichen Anschaffungskosten sowie die Entwicklung der kumulierten Abschreibungen

dargestellt sind, wird bei der Erläuterung der Abschlusspositionen die Darstellung auf die Ent-

wicklung der Buch werte be schränkt.
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Die Bewertung des Anlagevermögens ist im Anhang dargestellt.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind Konzes sionen zur Was-

serförderung, ein Generalentwurf für das Kanalortsnetz und EDV-Program me aktiviert. Die

Ab schreibung erfolgt unter Anwen dung der linearen Methode und ei ner betriebsgewöhnli chen

Nutzungsdauer im Bereich der Konzessio nen von 40-50 Jahren, im Bereich der Software von 5

Jahren.

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rech-

ten und Werten EUR 76.712,00
(2020: EUR 84.875,00)

Der Buchwert hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

EUR
                 

Stand am 01.01.2021 84.875,00
- Abschreibungen 8.163,00

Stand am 31.12.2021 76.712,00

II. Sachanlagen

2. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen EUR 7.712.313,00
(2020: EUR 8.023.097,00)

Der Buchwert hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

EUR
                 

Stand am 01.01.2021 8.023.097,00
+ Umbuchungen 267.892,76

8.290.989,76
- Abschreibungen 578.676,76

Stand am 31.12.2021 7.712.313,00

Die Umbuchungen betreffen die Fertigstellung der Baumaßnahme "Tannenweg". 
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3. Betriebs- und Geschäftsausstattung EUR 9.832,00
(2020: EUR 10.676,00)

Der Buchwert hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

EUR
                 

Stand am 01.01.2021 10.676,00
+ Zugänge 1.306,40

11.982,40
- Abschreibungen 2.150,40

Stand am 31.12.2021 9.832,00

Der Bilanzposten erfasst im Wesentlichen diverse Gerätschaften für die Ortung von Leck-

stellen sowie Verbundzähler.

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau EUR 36.286,44
(2020: EUR 82.926,04)

EUR
                 

Stand am 01.01.2021 82.926,04
+ Zugänge 221.253,16

304.179,20
- Umbuchungen 267.892,76

Stand am 31.12.2021 36.286,44

Der Posten beinhaltet im Bau befindliche Wasserversorgungsleitungen und im Bau befindli che

Abwasserleitungen in den Straßen "Kirchstraße", "Kantstraße" und "Leihgesterner Straße". Die

Zugänge und Umbuchungen in 2021 betreffen im Wesentlichen die Baumaßnahme

"Tannenweg".
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B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen EUR 258.296,38
(2020: EUR 1.108.533,08)

Zusammensetzung des Postens Wasserversorgung:

31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR

Wasserverkauf lt. Bescheiden 84.779,46 933.751,65
Ableseabgrenzung 23.059,75 24.509,52
Erstattung von Anschlusskosten / offene Vorauszahlungen 24.960,30 27.365,55

132.799,51 985.626,72

Einzelwertberichtigungen -14.060,77 -15.311,55
Pauschalwertberichtigung -1.100,00 -9.050,00

117.638,74 961.265,17

Zusammensetzung des Postens Abwasserbeseitigung:

31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR

Abwasser lt. Bescheiden 68.070,70 116.489,58
Ableseabgrenzung 19.827,98 21.254,58
Erstattung von Anschlusskosten / offene Vorauszahlungen 85.801,09 45.386,38

173.699,77 183.130,54

Einzelwertberichtigungen -31.622,13 -34.122,63
Pauschalwertberichtigung -1.420,00 -1.740,00

140.657,64 147.267,91

Zusammenfassung:

Forderungen Wasserversorgung 117.638,74 961.265,17
Forderungen Abwasserbeseitigung 140.657,64 147.267,91

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 258.296,38 1.108.533,08
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Die Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden für For-

derungen mit einer Restlaufzeit von größer einem Jahr gebildet und liegen etwa auf Vorjahres-

niveau.

Die Veränderung der Pauschalwertberichtigung im Betriebsbereich Wasserversorgung geht mit

der Änderung des Forderungsbestandes zum Stichtag einher. Im Wesentlichen führte der 

Rückgang des Forderungsbe stan des zum Stichtag zu einer niedrigeren Pauschalwertberichti-

gung.

2. Forderungen gegen die Stadt Linden EUR 106.860,19
(2020: EUR 0,00)

31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR

Verrechnungskonto Gemeinde Wasser 311.094,03 0,00
Verrechnungskonto Gemeinde Abwasser 27.984,00 0,00
Verbindlichkeiten L+L Stadt LindenWasser -147.539,04 0,00
Verbindlichkeiten L+L St.Linden Kanal -84.678,80 0,00

106.860,19 0,00

Die Forderungen gegenüber der Stadt setzen sich aus dem Verrechnungskonto abzüglich Ver-

bindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zusammen. Im Vorjahr wurden Verbindlichkei-

ten gegen die Stadt ausgewiesen.

Die Veränderungen des Verrechnungskontos bei der Stadtkasse des jeweiligen Betriebszweiges

ergeben sich aus den Verkehrszahlen der Ein- und Auszahlungen für die Stadtwerke Linden so-

wie aus Umbuchungen.

Aus betriebswirtschaftlichen Gründen werden die Forderungen gegen die Stadt aus dem Be-

triebszweig Wasserversorgung und die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus dem Be-

triebszweig Abwasserbeseitigung zusammengefasst.
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Die Stadtkasse muss sich hinsichtlich des von den Stadtwerken unterhaltenen Verrechnungs-

kontos durch Kassenkredite bei den Geldinstituten refinanzieren. Daher werden den Stadtwer-

ken für den jeweiligen Saldo des Verrechnungskontos Zinsen belastet. Die Berechnung ergibt

sich unter Berücksichtigung der steuerlichen Vorschriften wie folgt:

Wasserversorgung EUR EUR EUR

Stand Verrechnungskonto 1.1.2021 (Forderung) 45.424,85

Anlagevermögen 1.949.292,52

Umlaufvermögen 389.921,68

2.339.214,20

./. Sonderposten Investitionszuschüsse -401.674,54

./. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00

1.937.539,66

davon 30 % als Widmungskapital 581.261,90

abzüglich:

Ausgewiesenes Eigenkapital 664.679,45

Gewinn / Verlust der Vorjahre 0,00

664.679,45 0,00

Stand Verrechnungskonto 31.12.2021 vor Verzinsung (Forderung) 162.515,29 162.515,29

Mittlerer Stand des Verrechnungskontos 103.970,07

Zinssatz 1 % = Zinsertrag gerundet 1.039,70 1.039,70

Stand Verrechnungskonto 31.12.2021 nach Verzinsung (Forderung) 163.554,99
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Abwasserbeseitigung EUR EUR EUR

Stand Verrechnungskonto 1.1.2021 (Verbindlichkeit) 418.369,99

Anlagevermögen 5.888.665,54

Umlaufvermögen 168.641,64

6.057.307,18

./. Sonderposten Investitionszuschüsse -479.337,83

./. Empfangene Ertragszuschüsse -527.017,39

5.050.951,96

davon 30 % als Widmungskapital 1.515.285,59

abzüglich:

Ausgewiesenes Eigenkapital 3.862.868,62

Gewinn / Verlust der Vorjahre 0,00

3.862.868,62 0,00

Stand Verrechnungskonto 31.12.2021 vor Verzinsung (Verbindlichkeit) 49.674,14 49.674,14

Mittlerer Stand des Verrechnungskontos 234.022,07

Zinssatz 3 % = Schuldzinsen gerundet 7.020,66 7.020,66

Stand Verrechnungskonto 31.12.2021 nach Verzinsung (Verbindlichkeit) 56.694,80

3. sonstige Vermögensgegenstände EUR 53.538,84
(2020: EUR 45.203,29)

Der Posten erfasst neben dem Um satzsteuererstattungsan spruch für die Kalenderjahre 2019,

2020 und 2021 (TEUR 49) die im Folgejahr erst abzugsfähige Vorsteuer (TEUR 4). 

II. Guthaben bei Kreditinstituten EUR 192.427,85
(2020: EUR 417.450,11)

Der gesamte Zahlungsverkehr wurde bis einschließlich 31.12.2018 über die Stadtkasse Linden

abgewickelt. Seit dem 1.1.2019 verfügt die Gesellschaft über ein eigenes Bankkonto.

Für die aktivierten Guthaben bei Kreditinstituten liegen entsprechende Bestätigungen der Kre-

ditinstitute vor. Zin sen und Gebühren wurden ordnungsgemäß abgegrenzt.
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Passivseite

A. Eigenkapital

I. Stammkapital EUR 1.687.263,21
(2020: EUR 1.687.263,21)

Zur Zusammensetzung des Stammkapitals verweisen wir auf unsere Ausführungen in der An-

lage 6 zur Darstellung der "Rechtlichen Verhältnisse".

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklage EUR 2.808.617,18
(2020: EUR 2.605.506,09)

Die allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2021 im Bereich Wasserversorgung TEUR -32

(Vj. TEUR 13) und im Be reich Abwasserentsorgung TEUR 2.840 (Vj. TEUR 2.593).

Die jeweiligen Jahresergebnisse der beiden Bereiche aus dem Vorjahr wurden mit der all ge mei-

nen Rück la ge ver rech net.

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse EUR 881.012,37
(2020: EUR 923.279,21)

Die Landeszuweisungen werden als Sonderposten passiviert und analog zu den Ab schrei-

bungen auf das damit finanzierte Anlagevermögen erfolgswirksam aufgelöst. 

Aufgrund der veränderten steuerlichen Rechtsauffassung und den vertretenen Auf fas sungen in

der einschlägigen Fachliteratur werden die seit dem Geschäftsjahr 2003 vereinnahmten Bau-

kostenzuschüsse des Betriebszweiges Wasserversorgung nicht mehr als Empfangene Ertrags-

zuschüsse, sondern als Sonderposten für Investitions zu schüsse ausgewiesen und linear ent-

sprechend der Nutzungsdauer der hiermit fi nan zierten Vermögensgegenstände aufgelöst.

C. Empfangene Ertragszuschüsse EUR 527.017,39
(2020: EUR 668.422,19)

Die Empfange nen Ertragszu schüs se betreffen den Betriebsbereich Abwasserbeseitigung und

wer den mit 5 % jährlich zugunsten der Umsatzerlöse aufge löst.
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D. Rückstellungen

 Sonstige Rückstellungen EUR 822.327,00
 (2020: EUR 621.973,00)

Der Bestand hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Stand am Verbrauch Auflösung Zuführung Stand am
01.01.2021 31.12.2021

EUR EUR EUR EUR EUR

Rückstellungen für Kostenüberdeckungen
Abwasserbeseitigung und
Niederschlagswasser
- 2016 88.533,00 0,00 0,00 117.358,00 205.891,00
- 2017 188.138,00 0,00 0,00 0,00 188.138,00
- 2018 54.802,00 8.000,00 0,00 0,00 46.802,00
- 2019 0,00 0,00 0,00 93.382,00 93.382,00
- 2020 114.000,00 7.283,00 0,00 0,00 106.717,00
- 2021 0,00 0,00 0,00 116.397,00 116.397,00

Kosten des Jahresabschlusses
- Wasserversorgung 9.000,00 0,00 0,00 7.750,00 16.750,00
- Abwasserbeseitigung 9.000,00 0,00 0,00 7.750,00 16.750,00

Rückstellungen für Eingangsrechnungen
- Wasserversorgung 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
- Abwasserbeseitigung 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Steuerberatung
- Wasserversorgung 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.000,00
- Abwasserbeseitigung 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Rückstellungen für
Archivierungskosten
- Wasserversorgung 2.750,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00
- Abwasserbeseitigung 2.750,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00

Rückstellung für
interne Jahresabschlusskosten
- Wasserversorgung 500,00 0,00 0,00 500,00 1.000,00
- Abwasserbeseitigung 500,00 0,00 0,00 500,00 1.000,00

Rückstellungen für gesetzlich
verpflichtende Instandhaltungen 
- Wasserversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Abwasserbeseitigung 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

621.973,00 15.283,00 150.000,00 365.637,00 822.327,00
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Die Rückstellungen für die Kostenüberdeckungen wurden gemäß § 10 KAG (Gesetz über kom-

mu na le Abgaben) für die Jahre 2016 bis 2021 aufgrund der Gebührenkalkulation 2023-2025

der Allevo Kommunalberatung, Meerbusch, gebildet. Der deutliche Anstieg im Betriebsbereich

Abwasserbeseitigung ergibt sich aus der Tatsache, dass in den letzten Jahre die Preise nicht ge-

senkt wurden, um die Kostenüberdeckung auszugleichen. Der Verrechnung der künftigen Kos-

tenunterdeckung mit der Kostenüberdeckung liegt der Beschluss der Stadtverordnetenversamm-

lung vom 05. Dezember 2023 zugrunde. Ebenso wurde in der Stadtverordnetenversammlung

die Anpassung der Gebühr für das Jahr 2024 für Frischwasser , Schmutzwasser sowie für Nie-

derschlagswasser neu festgesetzt.

Für die Prüfung und Erstellung des Jahresabschlusses 2021 wurden im Wasserversorgungs-

und Ab was serbe seitigungsbereich jeweils eine Rückstellung von 8 TEUR gebildet. Für die Prü-

fung des Jahresabschlusses 2019 und 2020 stehen noch Restzahlungen aus.

Aufgrund der bisher nicht durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen im Abwasserbereich

wurden die Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.
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E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten EUR 1.255.964,22
(2020: EUR 1.469.619,18)

Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Gesamt
Stand 31.12.2020 597.056,08 872.563,10 1.469.619,18
Zugang 0,00 0,00 0,00
Umschuldung 0,00 0,00 0,00
Tilgung -60.851,01 -152.803,95 -213.654,96
Stand 31.12.2021 536.205,07 719.759,15 1.255.964,22

Die finanzierenden Kreditinstitute sind die Volksbank Mittelhessen eG so wie die DG HYP.

Wir verweisen hierzu auf die Anlage 10 des Berichtes.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen EUR 74.201,80
(2020: EUR 169.309,70)

Die Verbindlichkeiten des Betriebszweiges Wasserversorgung in Höhe von 68 TEUR stam men

im Wesentlichen aus der Wasserbezugskostenabrechnung Dezember 2021 der Mittelhessi schen

Wasserwerke (60 TEUR) sowie aus Rechnungen für Reparatur en (3 TEUR).

Die Verbindlichkeiten aus dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung (6 TEUR) resul tieren

hauptsächlich in Höhe von 4 TEUR aus einer ausstehenden Rechnung aus der in 2021 durchge-

führten Schachtabdeckung vom Wasserverband Kleebach.
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3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Linden EUR 92.349,93
(2020: EUR 474.593,09)

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt resultieren aus zwei Darlehen im Betriebsbereich 

Wasserversorgung. Im Vorjahr wurden darüber hinaus noch Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen ausgewiesen.

4. sonstige Verbindlichkeiten EUR 262.602,90
(2020: EUR 952.498,38)

Die sonstigen Verbindlichkeiten im Betriebszweig Wasserversorgung und Abwasser beseiti-

gung setzen sich wie folgt zusammen:

EUR

Wasserversorgung
Erstattungen aus Endabrechnung 2021 144.440,17

Abwasserbeseitigung
Erstattungen aus Endabrechnung 2021 118.162,73

262.602,90
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2021 weist einen Jahres ge-

winn von EUR 37.725,32 (2020: Jahresgewinn EUR 203.111,09) aus.

Gemäß § 265 Abs. 2 HGB wird in der Gewinn- und Verlustrechnung zu jedem Posten der ent-

spre chen de Vor jahreswert gegenübergestellt.

1. Umsatzerlöse EUR 2.415.724,25
(2020: EUR 2.536.376,62)

Die Umsatzerlöse werden netto ausgewiesen und setzen sich wie folgt zusammen:

2021 2020
EUR EUR

Wasserversorgung
Erträge aus Lieferungen 774.050,73 841.745,88
Erträge Mieten für Wasserzähler 39.830,00 39.394,00
Erträge Auflösung Ertragszuschüsse 11.486,20 22.252,10
Erlöse aus Reparaturleistungen 4.348,95 13.717,12

829.715,88 917.109,10

Abwasserbeseitigung
Erträge Kanalbenutzungsgebühren 1.235.292,15 1.290.602,82
Erträge Straßenentwässerungsgebühr Stadt Linden 219.974,30 172.154,00
Erträge Auflösung Ertragszuschüsse 129.918,60 153.899,46
Erlöse aus Reparaturleistungen 823,32 2.611,24

1.586.008,37 1.619.267,52

Gesamterlöse 2.415.724,25 2.536.376,62



El
ek
tr
on
is
ch
e 
Ko
pi
e

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2021 Anlage 12
Seite 14

Stadtwerke Linden, Linden

EUR

Benutzungsgebühren der Wasserversorgung

Der Ausweis ergibt sich wie folgt:

Wassergeldendabrechnung Berichtsjahr 775.841,96

Ableseabgrenzung Vorjahr -23.342,40
Ableseabgrenzung Berichtsjahr 21.551,17

Ausweis lt. G. u.V. 774.050,73

Benutzungsgebühren der Abwasserbeseitigung

Der Ausweis ergibt sich wie folgt:

Abwasserendabrechnung  Berichtsjahr 1.236.718,75

Ableseabgrenzung Vorjahr -21.254,58
Ableseabgrenzung Berichtsjahr 19.827,98

Ausweis lt. G. u.V. 1.235.292,15

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse:

Wasserversorgung 11.486,20
Abwasserbeseitigung 129.918,60

141.404,80

Die passivierten Ertragszuschüsse werden gemäß § 23 Abs. 3 EigBGes jähr lich er tragswirk sam

aufgelöst. Die Auflösung für die Wasserversorgung erfolgt mit 5 % der Ursprungsbeträge, die

empfangenen Ertragszuschüsse ab dem Geschäftsjahr 1990 werden im Bereich der Abwas-

serbeseitigung seit dem Geschäftsjahr 2005 ebenfalls mit 5 % aufgelöst.

Aufgrund von Verwaltungsgerichtsurteilen (u.a. BVerwG vom 26.10.1977) ist ein Ei genanteil

der Stadt für die Stadtentwässerung in der Weise zu berück sichtigen, so dass von bestimmten

Kosten ein Prozentsatz als Ertrag im Jahres abschluss berück sichtigt wird.
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Der Prozentsatz wird ermittelt, in dem man den Anteil der Niederschlagsmenge an der Ge-

samtabwassermenge auf den Anteil der städtischen und öffentlichen Flächen an der Gesamt be-

bauungsfläche bezieht. Am 4. Juni 2020 (letztmals am 3. Juli 2018) wurde durch die Allevo

Kom mu nal be ra tung ei ne Neu er mittlung des Pro zent sat zes „Eigenanteil der Stadt“ für die Jah re

2020ff. durch geführt. 

Nach der Berechnung der Allevo Kommunalberatung im Gutachten zur Gebührenkalkulation

Ab wasser vom 4. Juni 2020 für den Zeitraum 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2022 er gibt sich

für das Jahr 2021 ein Eigenanteil der Stadt Linden in Höhe von 176.936,00 EUR.

2. sonstige betriebliche Erträge EUR 239.852,46
(2020: EUR 324.656,18)

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zu sammen:

2021 2020
EUR EUR

Entnahme aus der Rückstellung Kostenüber-
deckung, Abwasser 150.000,00 117.358,00
Erträge aus der Auflösung von Investitionszu-
schüssen, Wasser 61.108,83 58.729,55
Erträge aus der Auflösung von Investitionszu-
schüssen, Abwasser 28.743,63 28.743,63
Entnahme aus der Rückstellung Kostenüber-
deckung, Wasser 0,00 119.825,00
Übrige 0,00 0,00

239.852,46 324.656,18



El
ek
tr
on
is
ch
e 
Ko
pi
e

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2021 Anlage 12
Seite 16

Stadtwerke Linden, Linden

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und

für bezogene Waren EUR 1.228.331,21
(2020: EUR 1.252.904,91)

Der Posten beinhaltet die Wasserbezugskosten (465 TEUR) und die Verbandsumlagen

(763 TEUR) für 2021.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen EUR 128.117,31
(2020: EUR 266.150,39)

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten die Kosten für die Unterhal tung, War-

tung und Reparatur des Wasserrohrleitung- und Kanalrohr netzes. Die Hö he der Aufwendun gen

beläuft sich im Bereich Wasserver sorgung auf 68 TEUR und im Bereich Abwasserbesei ti gung

auf 60 TEUR.

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter EUR 148.931,61
(2020: EUR 186.272,84)

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor-

gung und für Unterstützung EUR 26.964,33
(2020: EUR 33.082,70)

Unter dem Personalaufwand werden weiterberechnete Personalkosten der Stadt Linden ausge-

wiesen. Vom gesamten Personalaufwand in 2021 entfallen auf den Wasserbereich 120 TEUR

und auf den Ab wasserbereich 56 TEUR.

5. Abschreibungen

A) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-

vermögens und Sachanlagen EUR 588.990,16
(2020: EUR 601.211,79)

Die Abschreibungen entfallen ausschließlich auf immaterielle Vermögensgegenstände des An-

lagevermögens und Sachanlagen. Es wird auf die Erläuterungen zum Anlagevermögen ver wie-

sen.
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6. sonstige betriebliche Aufwendungen EUR 468.723,74
(2020: EUR 258.138,18)

Der Posten sonstige betriebliche Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

2021 2020
EUR EUR

Kostenüberdeckung Abwasser 311.854,00 114.000,00
Einstellung EWB/PWB, Abwasser 33.042,13 8.191,86
Verwaltungskostenbeitrag, Abwasser 28.869,58 22.327,76
Verwaltungskostenbeitrag, Wasser 26.105,72 22.388,51
Beratungskosten, Wasser 18.000,00 8.500,00
Einstellung EWB/PWB, Wasser 15.160,77 5.759,47
Beratungskosten, Abwasser 11.500,00 5.800,00
Prüfungskosten, Abwasser 9.064,51 5.995,09
EDV-Kosten, Abwasser 8.370,33 8.719,88
Übrige 3.793,67 5.820,20
Prüfungskosten, Wasser 1.250,00 8.446,60
Einkauf Wasserzähler 1.197,60 40.270,70
Porto und Telefon, Wasser 470,43 418,11
EDV-Kosten, Wasser 45,00 1.500,00

468.723,74 258.138,18

Für die Kostenüberdeckungen nach § 10 KAG im Bereich des Abwassers wurde für das lau-

fende Jahr 2021 eine Rück stellung gebildet.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen EUR 28.832,73
(2020: EUR 62.447,82)

Unter diesem Posten sind neben den Zinsen des Verrechnungskontos des Betriebszweiges Ab-

wasser mit der Stadt Lin den (TEUR 6), die Zinsen aus den langfristigen Verbindlichkeiten des

Be triebs zweiges Wasser (TEUR 16) sowie Ab was ser beseitigung (TEUR 6) er fasst.
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ANGABEN ZUR ORDNUNGSMÄSSIGKEIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG
UND

DER WIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSE NACH § 53 HGrG

der

Stadtwerke Linden

Linden

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie indivi duali-
sierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Ge-

schäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Wei sun-

gen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzern-

leitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Rege lungen den Bedürfnissen des Unterneh-

mens bzw. des Konzerns?

Die Geschäftsverteilung ist im Geschäftsverteilungsplan der Stadt Linden geregelt. Die Ein-

bindung der Überwachungsorgane und Ausschüsse ist durch die Satzung ge re gelt und sachge-

recht. Weitere schriftliche Geschäftsanweisungen existieren nicht. Für die Größe des Eigenbe-

triebes erscheint dies als ausreichend.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wur den Nie der-

schriften hierüber erstellt?

Es haben zwei Sitzungen der Betriebskommission stattgefunden. Die Niederschriften der Sit-

zun gen liegen uns vor.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind

die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Betriebsleiter ist auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten und anderen Kon troll gremien i.

S. des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG tätig.
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d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) in divi dua li-

siert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, er folgsbe-

zogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreiz wirkung ausge wiesen? Falls

nein, wie wird dies begründet?

Die Bezüge des Betriebsleiters wurden unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisations plan, aus dem

Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkei ten/Weisungsbefugnisse ersichtlich

sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es liegt kein Organigramm für den Organisationsaufbau der Mitarbeiter des Eigen betriebs vor,

aus dem die Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten ersichtlich sind. Für die Mitarbeiter der Stadt,

die für den Eigenbetrieb tätig sind, gelten die Zuständigkei ten und Weisungsregelungen der

Stadt. Die Regelungen entsprechen unter Berück sichtigung der Größe des Eigenbetriebes den

Anforderungen. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organi sations plan verfah ren wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren

wird.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und do kumen tiert?

Die Geschäftsführung erfolgt auf Basis des jeweiligen Wirtschaftsplanes. Darüber hinaus wer-

den alle größeren Geschäftsvorfälle in den Gremien besprochen. In ter ne An wei sun gen oder

sons ti ge Maß nah men exi stie ren nicht.
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d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entschei dungs prozesse

(insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personal wesen, Kreditauf nahme und

-gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Auftragsvergabe erfolgt im Einzelfall durch Angebotseinholung und Preisver gleich bzw.

Ausschreibung. Zudem gelten die Richtlinien der Stadt Linden. Das Per sonalwesen erfolgt

durch das Personalamt der Stadt Linden. Wesentliche Entschei dungen werden von der Be-

triebsleitung aufbereitet und den zuständigen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Es er-

gaben sich keine Anhaltspunkte, dass diese Richt linien und Arbeitsanweisungen nicht einge-

halten werden.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grund stücksverwaltung,

EDV)?

Die bestehenden Verträge werden ordnungsgemäß dokumentiert.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort schreibung der

Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projek ten – den Bedürfnis sen des

Unternehmens?

Es wird entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz ein Wirtschaftsplan erstellt. Aus die sem Plan

sind die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung, das Investitionsprogramm und die hierzu not-

wendigen Finanzierungsmittel ersichtlich. Das Planungswesen des Eigenbetriebs Stadtwer ke

Linden ist ausreichend. 

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden von dem Betriebsleiter systematisch untersucht. 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den beson-

deren Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen ist ausreichend für einen Eigenbetrieb dieser Größenordnung.
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d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquidi tätskon-

trolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Aufgaben des Finanzmanagements werden durch den Betriebsleiter sowie durch Mit arbeiter der

Stadt Linden vorgenommen. Dieses Finanzmanagement besteht im We sentlichen aus Li-

quiditätskontrollen, einer Kreditüberwachung sowie Soll-Ist-Verglei chen des Wirtschaftspla nes

im laufenden Geschäftsjahr.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Manage ment und ha ben sich An-

haltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Rege lungen nicht einge halten worden sind?

Zu dem Finanzmanagement gehört auch ein Cash-Management, welches sich auf die Kontrol le

der Liquidität und der laufenden Kredite bezieht. Explizite Regelungen hierzu existieren nicht.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch

das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv

eingezogen werden?

Die Abwasser- und Wassergebühren werden einmal jährlich über Bescheid von den Benutzern

angefordert. Hierfür werden unterjährig Abschlagszahlungen verein nahmt. Die aus stehen den

Forderungen werden zeitnah und effektiv eingezogen.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und um fasst es al le

wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Infolge der Betriebsgröße besteht kein institutionalisiertes Controlling. Die Koordi nation der

Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben werden durch den Betriebs leiter vorgenommen.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwa chung der

Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Es existieren keine Tochter- oder Beteiligungsunternehmen. Daher ist die Frage nicht ein schlä-

gig.
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Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maß-

nahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden kön-

nen?

Eine systematische Risikofrüherkennung existiert nicht. Derzeit dienen der Betriebs leitung fol-

gende Instrumente der Früherkennung:

- Wirtschaftsführung nur im Rahmen des genehmigten Wirtschaftsplanes 

- Regelmäßiger Planzahlenvergleich

- Bei Bedarf erfolgt die Weitergabe von Informationen an die Betriebskommission durch die 

Betriebsleitung

- Untersuchung des Abwasserrohrnetzes gemäß der Eigenkontrollverordnung

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Ha ben sich An-

haltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die Maßnahmen sind geeignet, bestandsgefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen. Es erga-

ben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Maßnahmen nicht durchge führt worden sind.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Eine schriftliche Dokumentation existiert bisher nicht. Aufgrund der Größe des Eigen be triebes

ist die Durchführung in der Unternehmenspraxis sichergestellt.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem ak-

tuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und

an gepasst?

Eine bedarfsgerechte Abstimmung und Anpassung der Geschäftsprozesse und Funktionen wird

durch die Betriebsleitung vorgenommen.
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Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Die Stadtwerke Linden setzen keine derartigen Finanzinstrumente ein. Deshalb ent fällt die Be-

antwortung dieses Fragenkreises.

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-

sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch ei-

ne andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine separate Revision besteht aufgrund der Betriebsgröße nicht, eine Kontrolle erfolgt durch

die Buchhaltung und die Betriebsleitung.

Deshalb entfallen weitere Fragen zur Internen Revision.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Sat zung,

Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des

Überwa chungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwa chungsorgans

zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die vor-

herige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäf ten

und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Über wa chungs-

organs die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Eine Kreditgewährung an den Betriebsleiter oder Mitglieder des Überwa chungs org ans er folgte

nicht.
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c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnah men ähnli-

che, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorge nommen worden sind

(z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Nein, im Rahmen unserer Prüfung konnten wir keine derartigen Maßnahmen feststel len.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Sat-

zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüs sen des Überwachungs-

organs übereinstimmen?

Es haben sich im Rahmen der Jahresabschlussprüfung keine Anhaltspunkte erge ben, dass Ge-

schäfte oder Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsord nung, Ge schäftsanweisun gen

und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorg ans übereinstimmen.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, im materielle

An lagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili-

tät/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Planung erfolgt über den Wirtschaftsplan, der von den zuständigen Gremien be schlossen

wurde. Dabei werden in den Vorlagen die wirtschaftlichen Konsequenzen, Folgekosten und

mögliche Risiken aufgezeigt. Eine Prüfung der Rentabilität, Finan zier barkeit und Risiken wird

grundsätzlich vorgenommen. Dabei erfolgt die Ermitt lung der voraussichtlichen Kosten durch

ein externes Planungsbüro. Diese Ermittlung dient den Stadt werken als Entscheidungsgrundla-

ge für die durchzuführende Investi tion.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermitt lung nicht

ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei

Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligun gen)?

Die Unterlagen sind grundsätzlich dazu geeignet, die Angemessenheit der Preise zu beurtei len.
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c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über wacht

und Abweichungen untersucht?

Ja, es findet eine laufende Überwachung und eine Analyse der Abweichungen statt. 

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen erge ben? Wenn ja,

in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Den für 2021 geplanten Investitionen von TEUR 908 standen Ist-Investitionen von TEUR 223

gegenüber. Es gab somit keine Überschreitung des Gesamtbudgets. Wesentliche Überschreitun-

gen bei Einzelmaßnahmen haben sich nicht ergeben. Die Stadtwerke Linden haben auch in den

Folgejahren 2022, 2023 und 2024 die Unterschreitungen und den daraus resultierenden Investi-

tionsstau nicht abbauen können. Im Jahr 2025 erfolgt die Kanalbefahrung, um hieraus Maßnah-

men in offener und geschlossener Bauweise für die Folgejahre verlässlich abbilden und umset-

zen zu können. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöp-

fung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge

nach Ausschöpfung der Kreditlinie abgeschlossen wurden.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL,

VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Wir haben keine Erkenntnisse, dass im Geschäftsjahr eindeutige Verstöße gegen Vergabe-

regelungen vorliegen.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzan gebote

(z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Grundsätzlich werden Konkurrenzangebote eingeholt.
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Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Im Rahmen der erforderlichen Betriebskommissionssitzungen werden alle relevanten Vor-

kommnisse von der Betriebsleitung mitgeteilt.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unterneh-

mens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichte und mündlichen Informationen sind geeignet, einen zutreffenden Ein blick zu ge-

währleisten.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeit nah unter-

richtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ord nungsgemäß abgewi-

ckelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen

vor und wurde hierüber berichtet?

Es erfolgt regelmäßig eine zeitnahe und ausführliche Information. Im Geschäftsjahr 2021 wur-

den nach unserer Prüfung keine ungewöhnlichen, risikorei chen oder nicht ordnungsgemäß ab-

ge wickelten Geschäfte vorgenommen.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen

be sonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Üblicherweise werden derartige Wünsche in den Sitzungen der Organe formlos ge äu ßert und

durch den Betriebsleiter beantwortet.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder un-

ternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine derartigen Feststellungen getroffen.
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f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden

In halt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung existiert nicht, jedoch besteht eine Vermögenseigenschadensversi che-

rung mit ei ner Grunddeckung bis 50.000,00 €.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa chungsorgans

gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan of fengelegt worden?

Interessenkonflikte der Mitglieder des Überwachungsorgans wurden nicht gemeldet.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Das bilanzierte Vermögen des Eigenbetriebs ist insgesamt zur Erfüllung des Be triebs zwecks

notwendig.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die Bestände entsprechen den Planzahlen. Auffallende Abweichungen sind nicht er kennbar. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bi lanz-

iellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermö gensgegenstände we-

sentlich beeinflusst wird?

Es haben sich im Rahmen der Jahresabschlussprüfung keine Anhaltspunkte für er heb liche stil le

Reserven oder stille Lasten ergeben. 
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Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusam men?

Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investi tionsverpflich tungen fi-

nanziert werden?

Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über Darlehen. Da der Eigenbetrieb in der Vergan-

genheit über kei ne laufenden Bankkonten verfügte, erfolgte die Abwicklung des Zah lungs ver-

kehrs über die Stadtkasse Linden. Seit dem 1. Januar 2019 ver fügt der Ei gen be trieb über ein ei-

ge nes Bank kon to, so dass der Zah lungsver kehr sei ther teilweise auch von der Ge sell schaft

selbst abge wi ckelt wird.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kre ditauf-

nahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Ein Konzern im aktienrechtlichen Sinne existiert nicht.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garan tien der

öf fentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die da mit verbundenen

Ver pflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wur den?

Die Stadtwerke Linden haben im Berichtsjahr keine Finanz- oder Fördermittel der öffentlichen

Hand erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalauss tattung?

Das Eigenkapital beträgt TEUR 4.534, somit liegt die bilanzielle Eigenkapitalquote bei 

53,6 %. In der Praxis wird eine Eigenkapitalquote von 30 – 40 % als angemessen erachtet. Un-

ter Ein be ziehung der Sonderposten für Investitionszuschüsse und Ertragszuschüsse ergibt sich

ei ne wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 70,2 %.
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b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirt-

schaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Im Geschäftsjahr 2021 ist im Wasserbereich ein Jahresverlust und im Abwasserbereich ein Jah-

resgewinn erwirtschaftet worden. Über die Verwendung der Jahresergebnisse wird die Stadt-

ver ordnetenversammlung entscheiden.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen-

ten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Betriebsergebnis des Eigenbetriebs Stadtwerke Linden setzt sich für 2021 wie folgt zu-

sammen:

Betriebszweig Wasserversorgung (Jahresverlust) -70.020,61 EUR
Betriebszweig Abwasserbeseitigung (Jahresgewinn) 107.745,93 EUR
Jahresergebnis 37.725,32 EUR

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Im Geschäftsjahr 2021wurden für das Jahr 2021 Rückstellun gen für Kostenüberdeckungen im

Abwasserbereich in Höhe von TEUR 312 neu ge bil det. Die Rückstel lungen für aus stehende In-

stand hal tungen wurden um TEUR 150 aufgelöst.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungs bezie hun gen

zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeu tig zu unange mes senen

Konditionen vorgenommen werden?

Die Leistungen zwischen Eigenbetrieb und Stadt werden angemessen vergütet.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Aufgrund des Tätigkeitsgebietes des Eigenbetriebes ist die Frage nicht anwendbar.



El
ek
tr
on
is
ch
e 
Ko
pi
e

Anlage 13
Seite 13

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Be deutung wa-

ren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Im Geschäftsjahr 2021 wurde insgesamt ein Jahresergebnis von TEUR 38 erwirtschaftet. Die-

ses re sul tiert im We sent li chen aus dem Betriebsbe reich Abwasserbeseitigung (TEUR 108), dem

ein Verlust aus dem Betriebsbe reich Wasserversorgung (TEUR -70) ge gen über steht.

Der Verlust in der Wasserversorgung ist aufgrund der Ge bühren sen kung seit dem 1. Ja nu ar

2018, der gestiegenen Was ser be zugs kosten so wie Re para tur- und In stand hal tungs ko sten ent-

stan den.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um wel che Maß-

nahmen handelt es sich?

Bisher wurden noch keine Maßnahmen ergriffen.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Er-

tragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Nur im Wasserversorgungsbereich wurde im Ge schäfts jahr 2021 ein Jahresverlust erwirt schaf-

tet. Sie he Erläuterungen zum Fragenkreis 15. Im Abwasserbereich wurde dagegen ein Jah-

resgewinn erwirtschaftet.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unter-

nehmens zu verbessern?

a) Es sind keine konkreten Maßnahmen vorgesehen. Für den Wasserversorgungsbereich wurde

am 21. November 2023 eine aktualisierte Gebührenkalkulation für die Jahre 2023 bis 2025 er-

stellt.
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